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STADT KALKAR 
 
 
Flächennutzungsplan - Neuaufstellung 
 
 
Auswertung der Anregungen aus den frühzeitigen  
Beteiligungsverfahren 
 
A.1 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 13.01.2012 bis zum 02.03.2012 
 
 
Behördliche Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise aus der frühzeitigen Be-
hördenbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
 

Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

1 Stadt Rees Rees 22.02.2012 
 
 
Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der frühzeitigen Be-
hördenbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
 

Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

1 Thyssengas GmbH  Dortmund 13.01.2012 
2 LVR - Amt für Denkmalpflege  Pulheim 30.01.2012 
3 Straßen NRW Wesel 06.02.2012 
4 Geologischer Dienst NRW Krefeld 10.02.2012 

5 Bezirksregierung Arnsberg Dortmund  17.02.2012 

6 Deichverband Xanten-Kleve Kleve 21.02.2012 

7 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Immissionsschutzbehörde, 
Höhere Landschaftsbehörde 

Düsseldorf 22.02.2012 

8 Bund für Umwelt- und Natur-
schutz Deutschland LV NRW 

Kleve 22.02.2012 

9 LVR - Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland 

Bonn 28.02.2012 
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Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

10 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Agrarstruktur, Landeskultur 
und Landentwicklung 

Düsseldorf 02.03.2012 

11 Wehrbereichsverwaltung 
West 

Düsseldorf 02.03.2012 

12 Niederrheinische Industrie- 
und Handelskammer 

Duisburg 02.03.2012 

13 Handwerkskammer Düssel-
dorf 

Düsseldorf 06.03.2012 

14 RWE Spezialservice Strom Dortmund 12.03.2012 

15 Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes 

Duisburg 16.11.2011 
07.09.2012 

16 Kreisverwaltung Kleve Kleve 13.03.2012 

17 Amprion GmbH Dortmund 22.03.2012 

18 Regionalforstamt Niederrhein Wesel 02.08.2012 

 
Die Stellungnahmen der Behörden werden seitens der Verwaltung kommentiert und mit 
einem Beschlussvorschlag versehen.  
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1 Thyssengas GmbH, Postfach 10 44 51, 44044 Dortmund  
Schreiben vom 13.01.2012 

Von der Nordrheinischen Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (NETG) ist die 
Thyssengas GmbH für den Bereich von Emmerich – Elten bis Kempen – St. Hubert mit 
der technischen Leistungsverwaltung und Überwachung beauftragt und wird hier dies-
bezüglich für die Gasfernleitungen L200/000/000 und L600/000/000 tätig. 

Die restlichen Gashochdruckleitungen befinden sich im Eigentum der Thyssengas 
GmbH. Von der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes sind die o.g. Gasfernleitun-
gen betroffen. 

Die Gasfernleitungen liegen innerhalb eines grundbuchlich gesicherten Schutzstreifens, 
in dem aufgrund technischer Vorschriften bestimmte Nutzungen und Tätigkeiten unter-
sagt sind. 

Gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bestehen keine Bedenken, wenn 

1. die im Betreff genannten Ferngasleitungen im Flächennutzungsplan nachrichtlich dar-
gestellt werden, 

2. die Erdgashochdruckleitungen bei eventuellen Bau- und Erschließungsmaßahmen 
berücksichtigt werden, 

3. das beiliegende Merkblatt für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungs-
plänen der Thyssengas GmbH Anwendung findet und 

4. die Thyssengas GmbH am weiteren Verfahren beteiligt wird. 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Gasfernleitungen wurden bereits in den Flächennutzungsplan nachrichtlich über-
nommen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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2 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Schreiben vom 30.01.2012 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Bau- und Bodendenkmäler wurden im Flächennutzungsplan ordnungsgemäß über-
nommen. Um eine bessere Lesbarkeit der Planzeichnung zu gewährleisten, wurden die 
Bodendenkmäler nach den frühzeitigen Verfahren deutlicher hervorgehoben. 

Bei den Bau- und Bodendenkmälern handelt es sich um nachrichtliche Übernahmen, die 
der Flächennutzungsplan übernehmen kann, aber nicht muss. Eine Übernahme in die 
Hauptkarte des FNP ist somit nicht zwingend erforderlich. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Ein fachlicher Austausch vor Ort in 
Kalkar ist mit dem Gebietsreferenten des Amtes für Denkmalpfelge erfolgt. 

Der Anregung wurde im Rahmen der Planlesbarkeit gefolgt. 
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3 Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung  

Niederrhein, Außenstelle Wesel, Schreiben vom 06.02.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die potenziellen Wohnbauflächen Michelsdick und Uedemer Straße und das Sonderge-
biet Solarforschung wurden im Rahmen der Öffentlichen Auslegung nicht mehr darge-
stellt. Die Anregungen ist somit nicht mehr relevant. 

Die Wohnbaufläche Uedemer Straße wurde ebenfalls nach der frühzeitigen Beteiligung 
gestrichen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Die Hinweise zur Erschließung der neu dargestellten Flächen werden zur Kenntnis ge-
nommen und in der Detailplanung beachtet. 

Der Anregung zur redaktionellen Korrektur in der Begründung wird gefolgt. 
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4 Geologischer Dienst NRW, Landesbetrieb, Krefeld, Schreiben vom 10.02.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Gemäß § 5 Abs. 4 BauGB übernimmt der Flächennutzungsplan Planungen, die nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind, nachrichtlich. Da die Geotope an 
sich sind bisher nicht gesetzlich geschützt sind, sondern nur als schutzwürdig eingestuft 
wurden, besteht auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein Zwang zur Über-
nahme. ßerdem wurden sie im aktuellen Landschaftsplan beachtet und als Bestandsteil 
der Landschaftsschutzgebiete festgesetzt. 

Dennoch wurden die im Stadtgebiet von Kalkar befindlichen Geotope im Umweltbericht 
aufgelistet (vgl. S. 23) und eine etwaige Betroffenheit i.S. einer Ausweisung neuer Bau-
flächen berücksichtigt. Sofern neue Bauflächen davon betroffen sind, wurde dies im Um-
weltbericht entsprechend dargestellt.  

Eine Betroffenheit von Geotopen ist auf der vorliegenden Planungsebene nicht abschlie-
ßend zu ermitteln, da die baulichen Dimensionen zukünftiger Anlagen nicht feststehen 
und damit etwaige Eingriffe nicht abschließend beurteilt werden können. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise bzgl. der Geotope werden zur Kenntnis genommen und durch Übernahme 
in den Umweltbericht berücksichtigt. Der Anregung, die Geotope als Schutzgebiet dar-
zustellen, wird nicht gefolgt. 

Die Hinweise bzgl. der Grundwasserverschmutzungsgefährdung und der Gefährdung 
des braunen Auenbodens werden zur Kenntnis genommen. 

Die Vorschläge für Suchräume und Vorrangflächen für Ausgleichsflächen werden zur 
Kenntnis genommen und wurden bereits durch Übernahme in den Umweltbericht beach-
tet. 
  



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

14 
 

5 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Dort-
mund, Schreiben vom 17.02.2012 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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6 Deichverband Xanten-Kleve, Kleve, Schreiben vom 21.02.2012 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

18 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

19 
 

 
 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

20 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Hinweise zur Fläche Michelsdick und Seeaffine Nutzung Nord in Wissel, ist nicht 
mehr flächennutzungsplanrelevant, da die Flächen nicht mehr dargestellt werden. 

Die Anregung zur Fläche Grabenstraße ist gegenstandslos, da die Flächen Graben-
straße im Bereich des Gewässers bereits zurückgenommen wurden 

Die Hinweise zum Industriepark werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch gegen-
standslos, da die Flächen in der Offenlage aufgrund der Gewerbeflächenpools zurück-
genommen wird. 

Der Hinweis, im Bereich des Sondergebietes Wunderland, dass generell bauliche Anla-
gen in Deichschutzzonen verboten sind, ist richtig. Wenn jedoch nachgewiesen wird, 
dass die Sicherheit der Deiche und der Hochwasserschutz nicht gefährdet sind, kann 
ggf. eine Befreiung erteilt werden. Dies ist jedoch in der Detailplanung zu regeln. 

Die Hinweise zu den Flächen in Grieth und Hönnepel sind gegenstandslos. Das Bauge-
biet in Grieth ist bereits entwickelt und die Fläche des Fähranlegers sowie die andern 
Flächen in Hönnepel wurden bereits in der Offenlage nicht mehr dargestellt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden in der Detailplanung beach-
tet. 
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7 Bezirksregierung Düsseldorf, Immissionsschutzbehörde, Höhere Landschafts-
behörde, Düsseldorf, Schreiben vom 22.02.2012 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde bereits auf die verschiedenen Schutzgüter einge-
gangen und das Konfliktpotenzial bewertet. Auch die Schutzgebiete und ihre Betroffen-
heit sind in die Bewertung eingeflossen. 

Derzeit liegen noch einige Entwicklungsflächen innerhalb eines per Vorordnung festge-
setzten Landschaftsschutzgebiet. Parallel zum Flächennutzungsplan wurde der Land-
schaftsplan Kalkar neu aufgestellt und befindet sich gerade im Anzeigeverfahren bei der 
Bezirksregierung. Sobald der Landschaftsplan rechtskrätig ist, liegen die in Rede ste-
henden Flächen außerhalb von Schutzgebieten. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Der Anregung bzgl. der Umweltprüfung wurde bereits gefolgt  
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8 Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland LV NRW, Kleve,  
Schreiben vom 22.02.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Flächennutzungsplan übernimmt alle Schutzgebiete nachrichtlich. Eine Überlage-
rung von neuen Bauflächen mit Schutzgebieten ist somit im Plan auf den ersten Blick 
ersichtlich. Der Hinweis, dass die Konflikte nur im Text erläutert werden, ist somit nicht 
zutreffend, da diese direkt aus dem Plan abgelesen werden können.  

Die weiteren Hinweise sind ebenfalls nicht zutreffend. Dem Einwender scheint nicht klar 
zu sein, dass es sich bei allen überlagernden Schutzgebieten, um ökologische Belange 
handelt, die ggf. auf den Prüfstand zu stellen sind, wenn andere Belange höherwertig 
eingestuft werden und nicht automatisch als Tabu zu betrachten sind. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die unsachlichen Anmerkungen zurück-
gewiesen. 
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9 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn,  
Schreiben vom 28.02.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Beteiligungsfrist wurde bereits auf insgesamt 6 Wochen verlängert. 

Die Auswirkungen der Planung auf den archäologischen Kulturgüterschutz wurden in 
den Umweltbericht eingepflegt. In der Planzeichnung sind die Bodendenkmäler bereits 
nachrichtlich übernommen worden. 

Der Belang des Denkmalschutzes ist ein abwägungsbeachtlicher Belang, der in die Ab-
wägung einzustellen ist. Ein festgesetztes Bodendenkmal schließt somit nicht von vorn-
herein eine städtebauliche Nutzung der in Rede stehenden Flächen aus. Die Unter-
schutzstellung kann jedoch nur hinten angestellt werden, wenn es andere gewichtigere 
städtebauliche Gründe gibt.  

Eine abschließende Bewertung des archäologischen Kulturgutes ist auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung nicht möglich. Es wäre jedoch im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung Voraussetzung, dass ggf. geeignete archäologische Untersuchun-
gen durchgeführt werden, um die Auswirkungen auf das Bodendenkmal so gering wie 
möglich zu halten bzw. eine Bebauungslösung im Detail zu finden, die sowohl das be-
rechtigte Interesse am Kulturgüterschutz als auch dem Interesse an einem kompakten, 
dem demographischen Wandel angepassten Standortentwicklung gerecht wird. 

Die in Rede stehenden Flächen in Kalkar werden im weiteren Verfahren aus kulturhisto-
rischen Gründen sowie fehlenden Bedarfs zurückgenommen. Es wird nur noch eine Bau-
zeile entang der Grabenstraße dargestellt. 

Im Bereich des in Rede stehenden Bodendenkmals in Hönnepel wird keine neue Bau-
fläche dargestellt. Es wird davon ausgegangen, dass hier ein Missverständnis vorliegt. 

Abwägungsbeachtlich i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind nur die nach Landesrecht un-
terschutzgestellten Bodendenkmäler. Eine Ausnahme bildet § 11 DSchG NRW, wonach 
die Sicherung von Bodendenkmälern bei der Bauleitplanung zu beachten ist. Sicherung 
bedeutet in diesem Sinne, dass von Planungen Abstand zu nehmen ist, deren Umset-
zung den Untergang des Bodendenkmals zur Folge haben kann. 

Letztlich ist abzuwägen zwischen den Belangen, die für die Planung sprechen und jenen, 
die gegen die Planung sprechen. Es ist die Frage zu stellen, inwieweit die Planung die 
Belange des Denkmalschutzes mit welchem Gewicht berührt. 

Eine archäologische Prospektion auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung er-
scheint verfrüht.  

Von der räumlichen Ausdehnung der Fundstellen, so sie denn tatsächlich von kulturhis-
torischem Belang sind, ist nicht zu erwarten, dass auch bei Funden die Bauvorhaben 
nicht mehr zu realisieren wäre, so dass die Planung zumindest in Teilen immer noch 
sinnvoll umsetzbar und damit auch erforderlich ist. Wahrscheinlicher ist, dass lediglich 
eine zeitliche Verzögerung eintritt, um Funde zu bergen. Ein Verhaltenshinweis beim 
Fund von Bodendenkmälern wird in den Flächennutzungsplan aufgenommen, er kann 
auch in die nachfolgenden Genehmigungsverfahren einfließen. 

Fraglich ist darüber hinaus, ob die Stadt Kalkar eine Ermittlungspflicht hinsichtlich denk-
malpflegerischer Belange trifft. Die Belange des Denkmalschutzes können beim Auffin-
den von Bodendenkmälern bei den Bauarbeiten noch ausreichend gewahrt werden, eine 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

26 
 

Sondierung des Geländes erscheint in Anbetracht der zeitlichen Verzögerung mit dem 
wirtschaftlichen Schaden (Vorfinanzierung durch die Gemeinde) mit den entstehenden 
Kosten unverhältnismäßig.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im nachgelagerten Verfahren beach-
tet. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Teilweise wurden sie bereits beachtet, 
teilweise erfolgt die Beachtung im nachgeordneten Verfahren. 

Den Anregungen wurde bereits teilweise gefolgt. 
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10 Bezirksregierung Düsseldorf, Dez. 33 ländliche Entwicklung und Bodenord-
nung, Schreiben vom 02.03.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Fläche Uedemer Straße wird aufgrund der vorherrschenden Immissionsproblematik 
und aus agrarstrukturellen Gründen zurückgenommen. 

Die Flächen Feldhuesenweg und Behrnenweg werden aufgrund des fehlenden Bedarfs 
im weiteren Verfahren ebenfalls zurückgenommen. 

Die Fläche Kehrum Ost wird, aufgrund des virtuellen Gewerbeflächenpools, nicht mehr 
im Flächennutzungsplan dargestellt. Im Rhamen der Prüfung der Alternativflächen, wird 
der Hinweis zur Kenntnis genommen. 

Die in Bebauungsplänen bereits festgesetzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen behalten auch nach der Aufhebung von Bebauungsplänen weiterhin ihre Gül-
tigkeit. 

Sofern es absehbar ist, dass Flächen nicht mobilisierbar sind und bisher nur im Flächen-
nutzungsplan dargestellt wurden, es also keine rechtskräftige Satzung gibt, werden die 
Flächen wieder als Freiraum dargestellt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wurden bereits beachtet. 

Die Fragen werden positiv und erläuternd beantwortet. 
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11 Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf, Schreiben vom 02.03.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist eine Aussage zu den geplanten bauli-
chen Anlagen noch nicht möglich. Es erfolgt eine erneute Beteiligung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung. 

Die Hinweise zum SO Bioenergie und Freizeitpark  und die Genehmigung von Wind-
kraftanlgen sind nicht mehr relevant, da Fläche mit dem Windkraftanlagen nicht mehr 
dargestellt wird. 

Eine Änderung des Plangebietes kann nicht erfolgen, da der Flächennutzungsplan im-
mer das gesamte Stadtgebiet umfasst. Die Anregung ist gegenstandslos. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der verbindlichen Bauleitplanung 
beachtet. 
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12 Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, Duisburg,  
Schreiben vom 02.03.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Bereits heute muss der holzverarbeitende Betrieb in Wissel auf die vorhandene benach-
barte Wohnnutzung Rücksicht nehmen. Eine Erweiterung der bestehenden Wohnbebau-
ung würde hier immissionsrechtlich nichts ändern.  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden seitens des Betriebes keine Erweite-
rungsabsichten geäußert. Sollte dies langfristig das Ziel sein, ist z.B. eine Auslagerung 
in südlich gelegene Gewerbegebiet Wissel möglich. Der Betrieb sowie die Nachbar-
schaft werden künftig als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan dargestellt. Der Be-
trieb genießt jedoch an diesem Standort weiterhin Bestandsschutz. 

Der Hinweis des Einwenders bzgl. der Immissionskonflikte im Bereich Altkalkar Birken-
allee und Vossegattweg sind richtig. Allerdings wurden die Nutzungsumfänge des Be-
triebes bis heute bereits deutlich reduziert. Die Flächenentwicklung an diesem Standort 
ist langfristig zu sehen. 

Der im Osten angrenzende Bebauungsplan „Auf dem großen Damm” setzt im westlichen 
Bereich ein eingeschränktes Gewerbegebiet fest. Der Gewerbebetrieb innerhalb der 
Entwicklungsfläche Dammweg ist bereits in das Gewerbebiet auf dem großen Damm 
umgesiedelt. Folglich wird dem Immissionsschutz gegenüber der neuen Wohnbaufläche 
Rechnung getragen. 

Der Hinweis des Einwenders bzgl. der Immissionskonflikte in Kehrum (Uedemer Straße 
/ St. Hubertusstraße) ist zutreffend. Die Fläche Uedemer Straße wird im weiteren Ver-
fahren nicht mehr weiter betrachtet. Die Fläche St. Hubertus-Straße wird beibehalten. In 
der verbindlichen Bauleitplanung ist ggf. durch Gutachten und einschränkende Festset-
zungen die Immissionsproblematik zu klären.  

Die im Regionalplan dargestellten Agrabungsflächen sind Ziele der Regionalplanung 
und werden seitens der Stadt Kalkar anerkannt. Im Flächennutzungsplan erfolgt jedoch 
nur eine bedarfsgerechte Übernahme. Es werden derzeit vorhandene und genehmigte 
Abgrabungsbereiche nachrichtlich und beantragte Sondierungsbereiche als vermerkt 
übernomen. Eine weitere Darstellung von Agrabungsfächen würde den Zielen der Regi-
onal- und Landesplanung widersprechen und der Flächennutzungsplan wäre nicht ge-
nehmigungsfähig. 

 Die Unternehmer wurden in Form von regelmäßigen Einzelgesprächen in Hönnepel und 
Wissel durchgeführt  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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13 Handwerkskammer Düsseldorf, Schreiben vom 06.03.2012 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 

Die Anregung wurde gefolgt und durch regelmäßige Gespräche mit der Handwerkskam-
mer vor Ort befolgt.  
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14 RWE Spezialservice Strom, Dortmund, Schreiben vom 12.03.2012,  
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die 110-kV-Leitungen sind in den Flächennutzungsplan schon übernommen worden und 
in der Begründung wird bereits darauf hingewiesen, dass ein Schutzstreifen einzuhalten 
und was innerhalb dieses Bereiches verboten bzw. zulässig ist. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Der Anregung wurde gefolgt.  
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15 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Duisburg-Rhein,  
Schreiben vom 16.11.2011 und 07.09.2012 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Das Sondergebiet Fähranleger sowie Bioenergie und Freizeitpark (Windenergie) wird 
nicht mehr dargestellt. Somit sind die Anregungen nicht mehr relevant.  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Den weiteren Anregungen wurde bereits gefolgt. 
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16 Kreisverwaltung Kleve, Schreiben vom 13.03.2012 
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Untere Landschaftsbehörde: 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Da die Flächen des virtuellen Gewerbeflächenpools nicht mehr im Flächennutzungsplan 
dargestellt werden, ist die Anregung nicht mehr relevant. Bei der Prüfung der Alternativ-
flächen, werden die Hinweise aber beachtet. 

Das Sondergebiet wird künftig als freizeitpark und freizeitaffine Nutzung dargestellt. Die 
Parkplatzfläche mit den Windkraftanlagen entfällt gänzlich.  

Im Umweltbericht wurde bereits darauf verwiesen, dass die Flächen innerhalb des Land-
schaftsschutzgebietes liegen und für sie eine Aufhebung des Schutzstatus erforderlich 
wird. Außerdem ist davon auszugehen, dass der neue Landschaftsplan, der dieses 
Schutzgebiet bereits zurückgenommen hat, bis zur Genehmigung des Flächennutzungs-
planes Rechtskraft erlangen wird.  

Die Sondergebiete Fähranleger und seeaffine Nutzung südlich Grieth sowie die Wohn-
baufläche Michelsdick werden nicht mehr dargestellt, so dass die Anregungen nicht 
mehr relevant sind. 

Der Anregung, einen Alternativstandort an der L 18 für das Sondergebiet seeaffine Nut-
zung darzustellen, wird nicht gefolgt, da es Ziel ist, einen seenahen Standort zur Was-
sersport- und Freizeitnutzung mit Seezugang darzustellen. Dennoch wird die in Rede 
stehende Fläche wieder in den Flächennutzungsplan mit der Zweckbestimmung Woche-
nend- und Ferienhausgebiet aufgenommen. 

Bei der geplanten parallel verlaufenden Straße zum Gewerbegebiet handelt es sich hier 
um eine Bundesstraße. Die Planungshoheit liegt beim Bund und bedarf eines Planfest-
stellungsverfahrens. Der Flächennutzungsplan kann die Trassenführung nicht beeinflus-
sen, sondern ist gehalten die Trasse nachrichtlich zu übernehmen. Bei der in Rede ste-
henden geplanten Erschließungsstraße handelt es sich um einen Entwurf des zuständi-
gen Ministeriums, der mit der Stadt Kalkar abgestimmt ist. 

Die ehemalige Mühlenstraße wird künftig in Teilen als Wasser- und Grünfläche darge-
stellt. 

Die Fläche nördlich der Kläranlage in Kalkar wird seit Jahren bereits vom Bauhof der 
Stadt Kalkar, ausschließlich als Lagerfläche, genutzt. Alternativflächen wurden seitens 
der Stadt geprüft. Innerhalb vorhandener Gewerbegebiete im Stadtteil Altkalkar / Kalkar 
stehen aufgrund fehlender Reserven, keine Flächen zur Verfügung. Die Fläche wird im 
weiteren Verfahren auf die konkrete Nutzung beschränkt. Die Grünbereiche zwischen 
Lagerplatz und Entsorgungsfläche werden künftig als Grünfläche dargestellt. Der Hin-
weis, dass die gesamte Fläche als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist, ist nicht 
mehr relevant, da der zur Genehmigung vorliegende Landschaftsplan diese Fläche nicht 
mehr als Landschaftschutzgebiet festsetzt. 

Den Anregungen den Rinsenhof in Wissel als Waldfläche und die Ausgleichsflächen im 
Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 056 darzustellen sowie die Flutmulde "Reeser-
schanz" nachrichtlich zu übernehmen, wurde gefolgt. 

Die Deichverlegung ist bereits umgesetzt und im Flächennutzungsplan nachrichtlich 
übernommen worden. 
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Eine Darstellung des Campingplatzes auf der Fläche Niedermörmter, Flur 7, Nr. 33 als 
Sondergebiet würde der landesplanerischen Zielsetzung, an diesem Standort langfristig 
ein BASB-Gebiet zu entwickeln, widersprechen. 

Die Bodenkarte im Anhang wird in einer besseren Qualität beigefügt. Die Legende wird 
angepasst. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung beachtet. 

Den Anregungen wurde teilweise gefolgt.  

 

 

Untere Wasserbehörde: 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Das geplante WSG Obermörmter überlagert in seiner jetzigen Abgrenzung eine Gewerb-
liche Baufläche, für die es einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt. Da derzeit die Was-
serentnahme Obermörmter seitens der Bezirksregierung noch geprüft wird, wird die Dar-
stellung der Gewerblichen Baufläche nicht in Frage gestellt. Sobald das WSG festgesetzt 
ist, müssen ggf. im Baugenehmigungsverfahren im Bereich der Gewerblichen Baufläche 
Auflagen erfüllt werden. Eine Kontaktaufnahme mit der Bezirksregierung Düsseldorf 
Dez. 54 hat stattgefunden, mit dem Ergebnis, dass die überlagernde Darstellung zu-
nächst beibehalten wird. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung, den Sachverhalt zu prüfen, wurde gefolgt. 

Die Hinweise zur Abwasserbeseitigung wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

 

Untere Bodenhschutzbehörde: 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Altlasten (Verdachtsflächen) werden im weiteren Verfahren nicht mehr im Anhang 
aufgelistet. Es erfolgt lediglich ein Hinweis in der Begründung, dass bei konkreten Bau-
vorhaben bzgl. der Altlastensituation Informationen bei der Unteren Bodenschutzbe-
hörde einzuholen sind. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Der Anregung wird gefolgt. 
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17 Amprion GmbH, Dortmund, Schreiben vom 22.03.2012 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet.  

Der Anregung wurde, durch die Übernahme der Leitung in den FNP, gefolgt.  
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18 Regionalforstamt Niederrhein, Wesel, Schreiben vom 02.08.2012 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

53 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

54 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

55 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

56 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

57 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

58 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

59 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

60 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

61 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

62 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

63 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

64 
 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise zu den Waldflächen im Flächennutzungsplan wurden zur Kenntnis genom-
men und die bisher nicht dargestellten Waldflächen wurden übernommen. 

Die Anregungen und Hinweise zum BP 35 sind für die Flächennutzungsplan-Neuaufstel-
lung gegenstandslos.  
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B.2 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB vom 05.07.2012 
bis einschließlich 31.08.2012 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der frühzeitigen Beteiligung sind 
der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Nr. des Einwenders Ort Datum 
1. Einwender Hönnepel 01.08.2012 
2. Einwender Hönnepel 01.08.2012 
3. Einwender Hönnepel 28.08.2012 
4. Einwender Hönnepel 28.08.2012 

5. Einwender Hönnepel 29.08.2012 

6. Einwender Wissel 28.08.2012 

7. Einwender Wissel 28.08.2012 

8. Einwender Wissel 29.08.2012 

9. Einwender Wissel 31.08.2012 

10. Einwender Altkalkar / Kalkar 09.09.2011 

11. Einwender Altkalkar / Kalkar 06.07.2012 / 
17.07.2012 

12. Einwender Altkalkar / Kalkar 09.07.2012 

13. Einwender Altkalkar / Kalkar 27.08.2012 

14. Einwender Altkalkar / Kalkar 27.08.2012 

15. Einwender Altkalkar / Kalkar 28.08.2012 

16. Einwender Altkalkar / Kalkar 28.08.2012 

17. Einwender Altkalkar / Kalkar 29.08.2012 

18. Einwender Altkalkar/ Kalkar 29.08.2012 

19- Einwender Altkalkar/ Kalkar 29.08.2012 

20. Einwender Altkalkar/ Kalkar 30.08.2012 

21. Einwender Altkalkar/ Kalkar 31.08.2012 

22. Einwender Altkalkar/ Kalkar 31.08.2012 

23. Einwender Altkalkar/ Kalkar 27.09.2012 

24. Einwender Kehrum 11.10.2011 

25. Einwender Kehrum 06.08.2012 
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Nr. des Einwenders Ort Datum 
26. Einwender Kehrum 09.08.2012 

27. Einwender Kehrum 13.08.2012 

28. Einwender Appeldorn 12.08.2012 

29. Einwender Bylerward 23.02.2010 

30. Einwender Bylerward 27.04.2012 

31. Einwender Bylerward 24.08.2012 

32. Einwender Bylerward 25.08.2012 

33. Einwender Bylerward 25.08.2012 

34. Einwender Bylerward 27.08.2012 

35. Einwender Neulouisendorf 02.03.2012 

 
Hönnepel 
 

1 Einwender, Schreiben vom 01.08.2012  
„[…] im Rahmen der Neuaufstellung des FNP beantragen wir für Hönnepel die Auswei-
sung einer Baufläche als Dorfgebiet gem. § 5 Bau-NVO. 

Mitte der 8o-er Jahre hat die Stadt die Fläche westlich der Griether Straße/Meerweg 
(neben dem Parkplatz an der Kirche) gekauft, um in dem historischen Dorfkern von Hön-
nepel eine Bebauung zu ermöglichen und das alte Dorfzentrum baulich mehr hervorzu-
heben und zu verdichten. 

Die Fläche, die entlang der vorhandenen Straßen mit einer Bauzeile (ca. 6 Häuser) be-
baut werden kann, ist voll erschlossen und somit auch sehr kostengünstig. 

Der Verkauf dieser städtischen Flächen wirkt sich auch positiv auf den städtischen Haus-
halt aus. 

Der jetzt vorliegende FNP-Entwurf sieht für Hönnepel keine zusätzliche Ausweisung von 
Wohnflächen vor. 

Die vom Planer untersuchte Alternativfläche Hönnepel Ost am Dorfausgang an der 
Rheinstraße (S. 30 im Anhang) ist tatsächlich aus mehreren Gründen (nicht erschlossen, 
nur erreichbar über eine viel befahrene Landstraße außerhalb der OD, ökologisch hoch-
wertig) für eine Bebauung nicht geeignet. 

Wir bitten Sie, stattdessen die wesentlich bessere geeignete Fläche an der Kirche in die 
Planung für eine Wohnbebauung aufzunehmen […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Planungsziel der Stadt Kalkar ist die Entwicklung neuer Bauflächen im Anschluss an 
bestehende Wohnquartiere mit vorhandener Infrastruktur. Diese Kriterien können in 
Hönnepel nicht erfüllt werden. Hönnepel hat weder Nahversorgungsinfrastruktur noch 
grenzt die in Rede stehende Fläche an den bestehenden Siedlungsbereich an.  
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Die Zielvorstellungen aus den 80er Jahren haben sich im Laufe der Zeit deutlich geän-
dert. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der zunehmenden 
Leerstandsproblematik ist die Entwicklung einer Wohnbaufläche im Außenbereich nicht 
mehr zielgerichtet. Es würde ein komplett neuer Siedlungsansatz entstehen. Ziel der 
Stadt Kalkar ist es, den vorhandenen Siedlungsschwerpunkt zu stärken und dem Innen-
entwicklungsgebot gemäß § 1 Abs. 5 BauGB gerecht zu werden. Darüber hinaus wurden 
im Rahmen des Siedlungsflächenmonitorings ausreichend Reserveflächen ermittelt, so 
dass ein Bedarf für weitere Wohnbauflächen im Planungszeitraum des Flächennut-
zungsplanes nicht begründet werden kann.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet.  

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

2 Einwender, Schreiben vom 01.08.2012  
„Ausweisung von Bauflächen(M) im historischen Ortskern von Hönnepel: 

Ergänzend zu der Bürgeranregung des CDU-Ortsverbandes, die am 1. August bei der 
Verwaltung eingereicht wurde, ist noch darauf hinzuweisen, dass diese Fläche schon im 
bisherigen FNP als Mischgebiet(M) ausgewiesen ist.  

Ziel der Bürgeranregung ist es demnach, den bisherigen Planungszustand beizubehal-
ten. 

Man kann in dem Bereich im direkten Umfeld zur über 1000 Jahre alten Kirche auch 
nicht von einer Zersiedlung sprechen, da im Bereich einer Dorfkirche, die unter Denk-
malschutz steht, auch eine Wohnbebauung typisch ist. 

Außerdem handelt es sich um eine städtische Fläche. Wenn man diese Baufläche, die 
die Stadt zu Bauzwecken gekauft hat, in landwirtschaftliche Fläche umwandelt, wird 
städtischer Besitz drastisch entwertet. 

Wenn es Ziel sein sollte, zunächst vorhandenen Baulücken in Hönnepel zu schließen, 
hat die Stadt es selbst in der Hand und hat somit alle Optionen offen, diese Fläche zu 
einem späteren Zeitpunkt für die Bebauung freizugeben. 

Bei einer Umwandlung dieser Baufläche zum jetzigen Zeitpunkt in landwirtschaftliche 
Fläche wäre das nicht mehr möglich, da dieser Planungsschritt nicht mehr rückgängig 
zu machen wäre. 

Hinzuweisen ist auch darauf, dass auf den ehemaligen Bauernhöfen im direkten Umfeld 
der Kirche auch keine Landwirtschaft mehr betrieben wird, von der störende Emissionen 
ausgehen könnten. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Welche Flächen der wirksame Flächennutzungsplan darstellt, ist im vorliegenden Fall 
nicht relevant, da es sich hier um eine Neuaufstellung handelt. Es werden alle Flächen 
erneut zur Disposition gestellt. Den derzeitigen Planungsstand aufrecht zu erhalten, wi-
derspricht dem Leitbild der Stadt Kalkar. 
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Dem Hinweis, dass man in dem Bereich im direkten Umfeld zur über 1000 Jahre alten 
Kirche nicht von einer Zersiedlung sprechen kann, da auch im Bereich einer unter Denk-
malschutz stehenden Dorfkirche eine Wohnbebauung typisch ist, wird nicht zugestimmt. 
Der Bereich um die Kirche ist vorwiegend durch landwirtschaftliche Hofstellen geprägt. 
Eine klassische Wohnbebauung ist nicht vorzufinden. Durch die Darstellung einer Fläche 
für die Landwirtschaft in diesem Bereich wird kein städtischer Besitz entwertet, da die 
Darstellung einer Baufläche im Flächennutzungsplan kein Baurecht schafft.  

Die Stadt Kalkar hat es nicht selbst in der Hand, wann diese Fläche entwickelt würden. 
Die Stadt muss im Rahmen der Flächennutzungsplan – Neuaufstellung einen Bedarf an 
Wohnbauflächen nachweisen, um überhaupt noch Flächen in den kleinen Stadtteilen 
darstellen zu können. Im Rahmen des Siedlungsflächenmonitorings konnten für Hönne-
pel keine Bedarfe nachgewiesen werden. Eine erforderliche landesplanerische Zustim-
mung zu dieser Fläche konnte nicht in Aussicht gestellt werden.  

Eine Umwandlung in Fläche für die Landwirtschaft führt nicht dazu, dass bei Bedarf die-
ser Planungsschritt nicht mehr rückgängig zu machen ist. Grundsätzlich können FNP-
Änderungen vorgenommen werden, wenn es sich im Laufe der Jahre abzeichnet, dass 
Bedarf für diese Fläche besteht.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Hinweisen kann teilweise nicht zugestimmt werden. 

Der Hinweis, zu den nicht mehr aktiven Landwirten, wird zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

3 Einwender, Schreiben vom 28.08.2012 
„[…] wir bitten höflichst, den im beigefügten Plan gekennzeichneten Bereich gem. §10 
BauNVO als Flächen, die der Naherholung dienen darzustellen und im Plan entspre-
chend auszuweisen. 

Es handelt sich um einen Teilbereich der Auskiesungsfläche Birgelfeld in Kalkar-Hönne-
pel, Niedermörmter und Appeldorn. 

Eine ausführliche Begründung für diese Maßnahme reichen wir kurzfristig nach. 

An einem persönlichen Gespräch vor Ort sind wir stark interessiert und wir stehen selbst-
verständlich jederzeit gerne zur Verfügung. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziel der Stadt Kalkar ist es, den bereits heute für die Freizeit und Naherholung genutzten 
Wisseler See zu diesem Zweck weiter auszubauen und somit diese Nutzungen an die-
sem Standort zu konzentrieren. Ein weiterer touristischer Ausbau der anderen Seen ist 
nicht gewollt. Eine Ausnahme bildet das Sondergebiet Solarforschung, da es sich hier 
um ein bundesweites Modellvorhaben handelt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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4 Einwender, Schreiben vom 30.08.2012 und 08.10.2012 
30.08.2012: 

„[…] Die Darstellungen im Entwurf des FNP spiegeln nicht die Zielvorgaben der Regio-
nalplanung und auch nicht die des Kieswerkes wider. Insbesondere folgende Auswei-
sungen sind aus Sicht des Kieswerkes zu überprüfen: 

Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen 

Der Bereich des ehemaligen Betriebsgeländes ist inzwischen weit-gehend abgebaut und 
sollte daher als Wasserfläche dargestellt wer-den. 

Darüber hinaus sollte die Ausweisung nach Süden hin die Fläche der Altabgrabung ein-
beziehen, da diese Fläche kurzfristig zur Nachauskiesung beantragt wird. Hierüber 
wurde bereits Einvernehmen mit dem Kreis und der Bezirksregierung erzielt. Die erwei-
terte Darstellung würde somit den Zielen der Regionalplanung entsprechen. 

Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen - 'vermerkt' 

Diese Darstellung umfasst sowohl die Sondierungsflächen gem. der 51. GEP-Änderung 
als auch die langfristigen Optionsflächen des Kieswerkes. Dieser Bereich ist nach Süden 
hin um die dargestellte Ausgleichsfläche zu erweitern. 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

Die Darstellung der Ausgleichsfläche am Westrand der Abgrabung 'Birgelfeld' entfällt, 
da diese Fläche nicht mehr für Kompensationszwecke benötigt wird. Eine Erweiterung 
des Golfplatzes ist nicht mehr zu erwarten, so dass der Bedarf an dieser Kompensati-
onsfläche nicht mehr gegeben ist. Gleichwohl ist diese Fläche bereits seit vielen Jahren 
Bestandteil der langfristigen Planungen des Kieswerkes und auch schon der Bezirksre-
gierung als Optionsfläche für Abgrabungszwecke angetragen worden. 

Sondergebiet 'Solarforschung' 

Die Darstellung als Sondergebiet 'Solarforschung' entspricht zwar dem Stand der aktu-
ellen Diskussion mit der Stadt Kalkar, sollte jedoch in den Bereich der südwestlichen 
Arrondierungsfläche 'Birgelfeld' verlagert werden […]. In der jetzigen Ausweisung kommt 
eine Realisierung mittelfristig nicht in Betracht, da es sich um eine Sondierungsfläche 
gem. 51. GEP-Änderung handelt, deren Auskiesung derzeit nicht mit den Zielen der Re-
gionalplanung übereinstimmt und somit nicht von der Bezirksregierung mit getragen 
wird. 

öffentliche oder private Grünfläche für sportliche Zwecke (Golfplatz) 

Südlich des Abgrabungsbereichs 'Mühlenfeld' ist eine weitere Arrondierung geplant. Da 
eine Erweiterung des Golfplatzes nach Süden hin weder kurz- noch langfristig zu reali-
sieren ist, ist hier eine Arrondierung des Abgrabungsstandortes 'Mühlenfeld' möglich. Die 
diesbezüglichen Abstimmungen mit Kreis und Bezirksregierung werden zurzeit durchge-
führt. Die Fläche sollte daher aus der Darstellung als 'öffentliche oder private Grünfläche 
für sportliche Zwecke' herausgenommen werden. 

Mit den vorgetragenen Änderungen/Ergänzungen wäre den Belangen der Rohstoffge-
winnung am Standort 'Birgelfeld/Mühlenfeld' Rechnung getragen, die regionale Versor-
gung mit den Rohstoffen Sand und Kies gewährleistet und der Fortbestand des Kieswer-
kes zumindest mittelfristig gesichert. […] 

Begründung: 
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Die Fa. Kieswerk Maas-Roeloffs GmbH & Co. KG betreibt im weiten Umkreis das einzige 
Kieswerk, das vorrangig für den regionalen Markt produziert und keinen Schiffsabsatz 
oder Transport in die Niederlande tätigt. Die Abgrabung dient damit ausschließlich der 
regionalen Versorgung mit den Rohstoffen Sand und Kies. 

Der Standort 'Birgelfeld' stellt eine äußerst ergiebige und hochwertige Lagerstätte dar, 
deren bauleitplanerische Berücksichtigung und wirtschaftliche Nutzung insbesondere 
vor dem Hintergrund eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem hohen Ertragspo-
tential der in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen Flächen geboten er-scheint. 

In Kenntnis anderer Abgrabungsstandorte ist festzustellen, dass die Rohstoffgewinnung 
am Standort 'Birgelfeld/Mühlenfeld' unter Berücksichtigung qualitativer wie quantitativer 
Aspekte in einem vergleichsweise günstigen Verhältnis zum Flächenverbrauch steht. 

Auch ist die Abwägung zwischen den Belangen von Natur und Landschaft sowie denen 
der Rohstoffsicherung an diesem Standort durchaus gerechtfertigt. In Anbetracht der 
Hochwertigkeit und Mächtigkeit der Lagerstätte sollte jedoch den Belangen der Rohstoff-
sicherung Vorrang eingeräumt werden, was die Berücksichtigung ökologischer Belange 
nicht einschränken muss. 

Mindestens zehn Arbeitsplätze gingen verloren und die Versorgung der Region mit preis-
günstigen und qualitativ hochwertigen Rohstoffen wäre nicht mehr gesichert, müsste das 
Kieswerk nach Auslaufen der derzeitigen Genehmigungen seinen Betrieb einstellen. 

Nur durch eine langfristige Sicherung des Abbaubetriebes lässt sich das von der Stadt 
eingeforderte Folgenutzungskonzept am Abgrabungsstandort umsetzen, das mit einem 
nicht unerheblichen gesellschaftlichen Mehrwert verbunden ist. Die ersten Schritte 
hierzu wurden mit einem Forschungsprojekt zur Energiegewinnung auf und aus dem 
Wasser bereits eingeleitet. Die ersten Zwischenergebnisse übertreffen die Erwartungen. 
Das Ergebnis wird im Jahr 2013 vorliegen. 

Aus dem Vorgenannten ergibt sich die dringende Notwendigkeit einer Sicherung des 
Abgrabungsstandortes 'Birgelfeld/Mühlenfeld', wozu die Bauleitplanung durchaus beitra-
gen kann. Auch wenn die Sicherung der Rohstoffgewinnung keine Aufgabe der Bauleit-
planung ist, so kann der Flächennutzungsplan zumindest durch Vermeidung von Nut-
zungsüber-lagerungen und Interessenskollisionen dazu beitragen, dass auch langfristig 
am Standort Kalkar Sand und Kies für den regionalen Markt gewonnen werden kann. 
[…]“ 

08.10.2012: 

„[…] aufgrund der ablehnenden Stellungnahme der Regionalplanungsbehörde im Rah-
men der Beteiligung zur landesplanerischen Abstimmung im Vorfeld des Planfeststel-
lungsverfahrens zur geplanten Arrondierung der Abgrabung Birgelfeld sehen wir uns ver-
anlasst, unsere Stellungnahme vom 30.08.2012 zu modifizieren. 

Die Regionalplanungsbehörde verlangt entsprechend dem Kriterienkatalog zur 51. GEP-
Änderung einen Mindestabstand von 300 m zu 'im Zusammenhang bebauten Ortslagen'. 
In diesem Kontext wird auch das Wochenend-/Ferienhausgebiet 'Oybaum' als solche 
definiert, zumal hier ein rechtkräftiger Bebauungsplan vorliegt. 

Wir haben daher die Abgrenzung des Abgrabungsbereiches entsprechend angepasst 
und erneut der Bezirksregierung zur Prüfung zugeleitet. Wir gehen davon aus, dass 
diese Version nun mitgetragen wird, zumal wir allen Anregungen und Bedenken nach-
gekommen sind. 

Entsprechend sollte auch der 'Sondergebiet Solarforschung' in seiner räumlichen Lage 
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neu definiert werden. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Flächen für „Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschätzen – vermerkt” wer-
den nicht um die Ausgleichsfläche im Süden erweitert, da es sich hier um eine festge-
setzte Ausgleichsfläche im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung handelt. Im weite-
ren Verfahren wird nur noch die Sondierungsfläche in den Flächennutzungsplan über-
nommen. Alle weiteren nicht im Regionalplan dargestellten Abgrabungsflächen bzw. 
langfristige Optionsflächen, werden nicht mehr dargestellt, da dies nicht aktuellen Regi-
onalplan entspricht. Die kurz- bis mittelfristigen Erweiterungsflächen werden zwar grund-
sätzlich als angemessen erachtet, die Genehmigung ist aber im Rahmen der erforderli-
chen Verfahren zu regeln. 

Die Anregung und der Hinweis zum Sondergebiet Solarforschung sind nicht mehr rele-
vant, da die Fläche bereits im Plan zur Öffentlichen Auslegung nicht mehr dargestellt 
war. 

Die im Regionalplan dargestellten Agrabungsflächen sind Ziele der Regionalplanung 
und werden seitens der Stadt Kalkar anerkannt. Im Flächennutzungsplan erfolgt jedoch 
nur eine bedarfsgerechte Übernahme. Es werden derzeit vorhandene und genehmigte 
Abgrabungsbereiche nachrichtlich und beantragte Sondierungsbereiche als vermerkt 
übernomen. Eine weitere Darstellung von Agrabungsfächen würde den Zielen der Regi-
onal- und Landesplanung widersprechen und der Flächennutzungsplan wäre nicht ge-
nehmigungsfähig. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Anregungen, zu den Flächen für Abgrabungen oder die Gewinnung von Boden-
schätzen, wird gefolgt.  

Der Anregung, zu den Flächen für Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschät-
zen - vermerkt, wird nicht gefolgt.  

Der Anregung bzgl. der Ausgleichsfläche wird nicht gefolgt. 

Der Anregung die Grünfläche des Golfplatzes zu reduzieren, wird nicht gefolgt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

5 Einwender, Schreiben vom 29.08.2012  
„Das unmittelbare Umfeld des o.g. Sondergebiets ist durch landwirtschaftliche Betriebe 
und die Schreinerei […] geprägt. 

Frau […] legt in diesem Zusammenhang dar, dass das geplante Sondergebiet zukünftig 
Wohnnutzungen ermöglichen soll. Da die immissionsempfindlichen Wohnnutzungen di-
rekt im unmittelbaren Umfeld Ihres Betriebes und der aktiven Landwirtschaft realisiert 
werden sollen, befürchtet sie sehr große Einschränkungen sowohl für ihren Gewerbebe-
trieb als auch für die Landwirtschaft. 

Weiterhin weist Frau […] darauf hin, dass die geplante Ansiedlung von energieeffizienten 
Wohnhäusern nicht mit der Zielstellung einer ökologischen bzw. energieeffizienten 
Wohnnutzung zu vereinbaren ist, da die zukünftigen Bewohner u.a. ihre Versorgung nur 
durch den Einsatz des mobilisierten Individualverkehrs sichern könnten und in diesem 
Zusammenhang die Anschaffung mehrerer Pkw‘s notwendig wird. 
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Um die Existenz der seit Generationen angesiedelten Betriebe nicht zu gefährden und 
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der ökologische Nutzen für die Umwelt durch 
das Sondergebiet in keinster Weise gegeben ist, fordert Frau […] von der Ausweisung 
des Sondergebietes SO 10 Abstand zu nehmen. 

Sofern die Sondergebietsdarstellung SO 10 trotz der vorgebrachten Bedenken weiterhin 
im Flächennutzungsplan beibehalten werden, sind die Belange der Anwohner dahinge-
hend zu berücksichtigen, dass die Sondergebietsausweisung auch auf die gegenüber-
liegenden Flächen für die Landwirtschaft ausgedehnt werden soll, um Nutzungsalterna-
tiven für die negativ Betroffenen zu schaffen.“ 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme ist gegenstandslos, da das Sondergebiet Solarforschung im Rahmen 
der Öffentlichen Auslegung nicht mehr dargestellt wurde. 

 
 
Wissel 
 

6 Einwender, Schreiben vom 26.08.2012  
„[…] der Ort Wissel gehört zu den kulturhistorisch wertvollsten Dörfern des unteren Nie-
derrheins. Die aus dem Mittelalter stammenden Gebäude, die St. Clemens Basilika und 
das ,Haus Kemnade‘, sind, ebenso wie die Kornmühle aus dem 18. Jahrhundert und 
zahlreiche Katen und Höfe, die prägenden Elemente des alten Tabakdorfes. 

Eine weitere kulturhistorisch bedeutende Rolle spielt der bereits aus dem 11. Jahrhun-
dert stammende Ringdeich. Dieses einzigartige Bodendenkmal bewahrte das Dorf wäh-
rend vieler Jahrhunderte vor Überschwemmungen durch Hochwasser des Rheins. 

Besonders dem aus Richtung Grieth kommenden Betrachter bietet er ein einzigartiges 
Bild. 

In Richtung Süden bildet die Deichkrone der Wirtschaftsweg ‚Micheldick‘. 

An der Deichaußenseite schließt sich dort eine Streuobstwiese an. 

Streuobstwiesen sind ein charakteristisches Biotop des Niederrheins, in dem eine Viel-
zahl von Pflanzen und Tieren beheimatet sind. Der bekannteste Bewohner ist der Stein-
kauz. 

Leider sind in den letzten Jahrzehnten viele Streuobstwiesen gerodet und nicht zuletzt 
in Wohnbauflächen umgewandelt worden. Damit gingen viele Lebensräume des Höh-
lenbrüters verloren. 

Mit der Umwandlung der Flächen am nördlichen Teil des Michelsdick zu Wohnbauflä-
chen würde der Grundstein für eine weitere Vernichtung eines ökologisch wertvollen Ge-
bietes gelegt. Obendrein würde mit einer Wohnbebauung der einzigartige Eingangsbe-
reich des Dorfes zerstört. 

Aus ökologischen und kulturellen Gründen ist daher meiner Meinung nach eine Bebau-
ung des Michelsdick bis zur Einmündung Scholtenweg nicht in Erwägung zu ziehen. 

Eine andere Situation bietet sich im Bereich des bereits durch drei Häuser im Außenbe-
reich bebauten, südlichen Abschnitts des Michels-dick. 
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Das sich dort befindende Grundstück, Flur 4 […], wurde von je her von den Bewohnern 
des Hauses Michelsdick […] als Gemüse und Obstgarten bzw. als Ackerland mit gerin-
ger Bodengüte genutzt und bildete daher schon immer indirekt einen Teil der Wohnbau-
fläche. 

Die wenigen, im Jahre 1983 auf dem vorderen, an dem Banndeich grenzenden Teil des 
Grundstücks gepflanzten Spalierobstbäume haben bereits seit einigen Jahren ihren Er-
tragszenit überschritten und sind mittlerweile vom Obstbaumkrebs stark befallenen. Da-
rum müssen sie in Kürze gerodet werden. 

Aus ökologischer Sicht bestehen daher keine Bedenken dieses Grund-stück zum Teil in 
eine eigenständige Wohnbaufläche umzuwandeln. 

Der am See gelegene Teil von ca. 1000 Quadratmetern könnte als Ausgleichsfläche in 
eine ökologisch wertvolle Streuobstwiese umgewandelt werden. 

Als Abschluss zum FFH Naturschutzgebiet Wisseler Dünen böte sich die Pflanzung ei-
ner Naturhecke aus Weißdorn, Schlehe und anderen Gehölzen an. 

Bedenken einer optischen Abwertung des Gesamteindrucks ließen sich durch strikte 
Auflagen an das zu bauende Objekt ausräumen. 

So könnten Einschränkungen in den Baumaßen und die Vorgabe das Wohnhaus nach 
den Vorbildern der drei bereits vorhandenen Gebäude zu errichten dazu beitragen, den 
Charakter der Katstellen zu bewahren. Eine weitere Bausünde, wie die des Anbaus an 
der Katstelle Michelsdick 1, sollte vermieden werden. 

Unter Einbeziehung solcher Auflagen gibt es aus meiner Sicht keine Bedenken, diese 
Fläche in Wohnbauland umzuwandeln. 

Ich stelle daher hiermit den Antrag auf Umwidmung von 1000 m² des [Flurstücks 95, Flur 
4] […] in der Gemarkung Wissel zur Wohnbaufläche. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Darstellung einer Wohnbaufläche im Bereich Flurstück 95 Flur 4 in der Gemarkung 
Wissel würde deutlich in den Freiraum hineinragen und dies entspricht nicht dem bisher 
sehr kompakten Stadtteil Wissel. Darüber hinaus sollte dieser Bereich freigehalten wer-
den, für evtl. Nachnutzungen der Abgrabungsflächen bzw. künftige Ausgleichsflächen. 

Die Anregung zur Fläche Michelsdick sind gegenstandslos, da die Fläche im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung nicht mehr dargestellt war. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung, das Flurstück 95 Flur 4 komplett als Wohnbaufläche darzustellen, wird 
nicht gefolgt. 

 

 

7 Einwender, Schreiben vom 28.08.2012 
„[…] namens und im Auftrag der Firma […] geben wir im Rahmen des frühzeitigen Be-
teiligungsverfahrens zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans die folgende Stel-
lungnahme ab. Ziel ist die angemessene bauleitplanerische Berücksichtigung des Ab-
grabungsstandortes 'Wissel'. 
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Die Darstellungen im Entwurf des FNP spiegeln nicht die Zielvorgaben der Regionalpla-
nung und auch nicht die des Kieswerkes wider. Insbesondere folgende Ausweisungen 
sind aus Sicht des Kieswerkes zu überprüfen: 

Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen 

Die Ausweisung entspricht weitestgehend dem aktuellen Genehmigungsstand. Lediglich 
die im nördlichen Seebereich mit dem Zusatz 'vermerkt' dargestellte Flächenausweisung 
sollte korrigiert werden […]. 

Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen - vermerkt 

Die mit dem Zusatz 'vermerkt' ausgewiesene Fläche ist inzwischen durch eine Teilge-
nehmigung abbaurechtlich gesichert. Wir gehen daher davon aus, dass die endgültige 
Genehmigung kurzfristig noch in diesem Jahr erfolgt. Die Ausweisung sollte daher kor-
rigiert werden. 

Mit dem Zusatz 'vermerkt' sollten vielmehr die Optionsflächen im östlichen Bereich von 
See III und See I deklariert werden. Hierbei handelt es sich um Erweiterungsflächen, die 
kurz- und mittelfristig für einen Abbau vorgesehen sind. Eine Abbauerweiterung in die-
sem Bereich war bereits mehrfach Gesprächsgegenstand mit der Stadt Kalkar. 

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob die vom Betreiber des Kieswerkes angedach-
ten östlichen Optionsflächen nicht ebenfalls als 'Flächen für Abgrabungen oder für die 
Gewinnung von Bodenschätzen' mit dem Zusatz 'vermerkt' dargestellt werden sollten. 
Diese Flächen wurden bereits im Zuge der 51. GEP-Änderung der Bezirksregierung zur 
Aufnahme in den Regionalplan vorgeschlagen. Hierbei handelt es sich um Flächen, die 
nur langfristig für einen Abbau in Betracht kommen. 

Wasserflächen 

Die Darstellung der Wasserflächen entspricht nicht dem aktuellen Stand. Dadurch wird 
die Darstellung der Flächen für Abgrabungen und für die Gewinnung von Bodenschätzen 
verfälscht. Wir bitten diesbezüglich um Korrektur. 

Sondergebiet 'seeaffine Nutzungen' 

Die Ausweisung von Flächen für seeaffine Nutzungen (wasserbezogene Sport-, Freizeit- 
und Kultureinrichtungen) ist zwar wünschenswert, sollte jedoch mit der Ausweisung von 
'Flächen für Abgrabungen – vermerkt' abgeglichen werden. 

Die im östlichen Bereich von See I ausgewiesene Sonderfläche ist vom Kieswerk als 
Optionsfläche für den mittelfristigen Abbau vorgesehen. Dies war auch bereits Gegen-
stand von mehreren Gesprächen mit der Stadt Kalkar. Grundsätzlich müssen sich beide 
Nutzungsformen nicht widersprechen, jedoch sollte diesbezüglich eine Konkretisierung 
erfolgen, die einen Abbau der Flächen nicht ausschließt. 

Hinsichtlich der Ausweisung eines Sondergebiets 'seeaffine Nutzungen' im Bereich von 
See III (Deponie Grieth) verweisen wir auf das noch laufende Planfeststellungsverfahren 
zur Erweiterung von See III. Ggf. ist hier ebenfalls noch eine Anpassung vorzunehmen. 
Die abschließenden Gespräche mit dem Kreis Kleve werden kurzfristig erfolgen. 

Mit den vorgetragenen Änderungen/Ergänzungen wäre den Belangen der Rohstoffge-
winnung am Standort 'Wissel' Rechnung getragen, die regionale Versorgung mit den 
Rohstoffen Sand und Kies gewährleistet und der Fortbestand des Kieswerkes zumindest 
mittelfristig gesichert. […] 

Begründung: 
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Die vorgeschlagenen Erweiterungsflächen liegen in einem Bereich, der auch nach er-
folgter Abgrabung ein hohes Entwicklungspotential für eine sinnvolle Folgenutzung im 
Zusammenhang mit dem Erholungsschwerpunkt 'Wisseler See' aufweist und somit den 
von der Stadt Kalkar geforderten gesellschaftlichen Mehrwert bewirken kann. 

Der Abgrabungsbetrieb ist eng verbunden mit dem bisher realisierten Ausbau des Erho-
lungsschwerpunktes. Der Freizeitpark 'Wisseler See' soll jedoch im Einvernehmen mit 
der Stadt Kalkar schrittweise unter Einbeziehung weiterer Wasserflächen ausgebaut 
werden. 

Nur durch eine langfristige Sicherung des Abbaubetriebes lässt sich das von der Stadt 
eingeforderte Entwicklungskonzept umsetzen. Die vertraglichen Rahmenbedingungen 
wurden bereits weitestgehend mit der Stadt ausgehandelt, so dass mit der schrittweisen 
Umsetzung kurzfristig begonnen werden könnte. 

Der Abgrabungsstandort 'Wissel' stellt eine äußerst ergiebige und hochwertige Lager-
stätte dar, die eine optimale wirtschaftliche Nutzung erfordert. Dies gilt insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass es sich bei den in Anspruch genommenen Flächen um landwirt-
schaftliche Produktionsstandorte mit sehr hohem Ertragspotential handelt. 

Auch ist die Abwägung zwischen den Belangen von Natur und Landschaft sowie denen 
der Rohstoffversorgung an diesem Standort durchaus gerechtfertigt. In Anbetracht der 
Hochwertigkeit und Mächtigkeit der Lagerstätte sollte jedoch den Belangen der Roh-
stoffversorgung Vorrang eingeräumt werden, was die Berücksichtigung ökologischer Be-
lange nicht einschränken muss. 

In Kenntnis anderer Abgrabungsstandorte ist festzustellen, dass die Rohstoffgewinnung 
am Standort Wissel insbesondere unter Berück-sichtigung der Lagerstättenmächtigkeit 
(bis 25 m) in einem vergleichsweise günstigen Verhältnis zum Flächenverbrauch steht. 

Vor dem Hintergrund einer langfristigen Sicherung des Betriebes, verbunden mit einem 
hohen gesellschaftlichen Mehrwert bitten wir namens und im Auftrag der Firma […] um 
Prüfung und Berücksichtigung der vorgeschlagenen Anpassungen bei der Aufstellung 
des Flächennutzungsplans. 

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, dass sämtliche Erweite-
rungsschritte des Abgrabungsstandortes Wissel bisher immer im Einvernehmen zwi-
schen Kreis, Stadt und Betreiber erfolgt sind. Die in dieser Stellungnahme vorgetragenen 
Erweiterungs- und Optionsflächen wurden bereits im Rahmen der 51. GEP-Änderung 
mit dem Kreis Kleve und der Stadt Kalkar erörtert und der Bezirksregierung zur Auswei-
sung als Sondierungsflächen vorgeschlagen Die Stadt Kalkar hatte die Vorschläge sei-
nerzeit mitgetragen. Ziel war die mittelfristige Sicherung des Abgrabungsstandortes 
'Wissel'. Nur vor diesem Hintergrund war die Bereitschaft des Kieswerkes zur Aufstellung 
des Entwicklungskonzeptes für den Freizeit- und Erholungsschwerpunkt 'Wisseler See' 
gegeben, wie es nun der Stadt zur Realisierung vorliegt. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Optionsflächen im östlichen Bereich des See I können nicht als vermerkte Abgra-
bungsflächen dargestellt werden, da sie nicht im Regionalplan als BSAB dargestellt sind. 
Der Flächennutzungsplan ist an die Ziele der Regional- und Landesplanung anzupas-
sen. Mit Darstellung eines bisher nicht genehmigten Abgrabungsbereiches, der im Re-
gionalplan nicht dargestellt wurde, wäre der Flächennutzungsplan nicht genehmigungs-
fähig. Eine erneute Überprüfung, ob dies möglich ist, ist somit nicht erforderlich.  
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Die Ausweisung von Flächen für seeaffine Nutzungen wurde mit den geplanten Abgra-
bungsflächen abgeglichen. Die im östlichen Bereich von See I ausgewiesene Sonder-
baufläche vom Kieswerk als Optionsfläche für den mittelfristigen Abbau ist nicht landes-
planerisches Ziel (s.o.).  

Der Hinweis zum Sondergebiet im Bereich See III ist nicht mehr relevant, da das Son-
dergebiet bereits im Rahmen der Öffentlichen Auslegung nicht mehr dargestellt wurde. 

Die zeitliche Perspektive wird beachtet, sofern die Flächen im Regionalplan dargestellt 
sind. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Den Anregungen wurde bereits gefolgt. 

 

 

8 Einwender, Schreiben vom 29.08.2012 
„[…] hiermit möchte ich schriftlich Stellung nehmen zu dem Entwurf des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Kalkar. 

1. Nutzung des gesamten Wisseler Sees 

Zurzeit ist die Nutzung der Wisseler Seen nur eingeschränkt möglich. Ausschließlich im 
südlichen Anteil kann der See bisher für Erholungszwecke genutzt werden. Die Auskie-
sungen sind voraussichtlich bis 2026 geplant. Eine bereits seit vielen Jahren angekün-
digte Verbindung der Seen ist zurzeit nicht in Planung. Aus touristischen Gründen wäre 
hier ein beschleunigtes Verfahren zur Verbindung der Seen wünschenswert. Eine Ab-
trennung des aktiven Baggerbetriebes wäre durch eine Bojenkette einfach möglich. Es 
wäre sehr zu begrüßen, wenn sich die Stadt Kalkar hier für eine Öffnung der Seen für 
Erholungszwecke einsetzen würde. 

Bezüglich des Sondergebietes im nördlichen Teil des Sees für die Planung einer Seeaf-
finennutzung gilt es zu überprüfen, inwieweit hier Alt-lasten (ehemalige Mülldeponie) vor-
liegen und ob hier, wie geplant, eine Auskiesung stattfinden kann. Im Weiteren bitte ich 
die Stadt Kalkar hier offen zu legen, in wieweit hier bereits eine städtische Nutzung vor-
gesehen ist mit der Folge, dass hier private Interessenten nicht zum Zuge kommen kön-
nen. Sollte dies der Fall sein, bitte ich, für die Bevölkerung zum Zwecke der Erholung 
weitere Gebiete vorzusehen. Hier wären zum einen frei zugängliche Badebereiche als 
auch zum anderen die Möglichkeit der Schaffung eines Anlegers, evtl. mit Slipplatz, für 
zukünftige Wassersportnutzung zu ermöglichen. 

Bezüglich des nördlichen Anteils des Wisseler Sees wäre zudem zu prüfen, ob hier die 
Anlage eines Binnenhafens für die Stadt Grieth möglich ist. In Kombination mit einer 
Schleusenanlage würde dieses die Stadt Grieth deutlich aufwerten und im Rahmen ei-
nes Gesamtkonzeptes (z. B. Schaffung einer Zufahrt bis zur Stadt Kalkar) ergäben sich 
hier interessante Optionen sowohl für die Stadtentwicklung Grieth als auch für die Stadt-
entwicklung Wissel und Kalkar. 

2. Sondergebiet Oybaum 

Bezüglich des Oybaum-Gebietes sollte eine Korrektur des Flächennutzungsplanes er-
folgen. Die ursprüngliche Planung eines Ferienhausgebietes ist zwischenzeitlich durch 
die Tatsachen überholt. Das Ferienhausgebiet wird nachweislich zum allergrößten Teil 
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als Wohngebiet genutzt. Dieses ist der Stadt Kalkar seit vielen Jahren bekannt und auch 
wenn hier juristische Bedenken bestehen, sollte bei der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes noch mal geprüft werden, ob hier die Ausweisung eines Wohngebietes 
möglich ist, da dies den geschaffenen Tatsachen entspricht. 

3. Ausbau von Wasserstraßen zur nachhaltigen Nutzung für Naherholung und Touris-
mus 

Für die Stadtentwicklung des Gebietes der Stadt Kalkar wäre eine Verbindung der be-
stehenden Wasserstraßen bzw. Seegebiete eine deutliche touristische Aufwertung des 
Gesamtgebietes. Die Stadt Kalkar sollte prüfen, inwieweit es als langfristiges Konzept 
möglich wäre, folgende Wasserstraßen miteinander zu verbinden. 

 Verbindung des Rheins in Höhe Grieth mit einer Schleuse mit dem nördlichen 
Wisseler See und Schaffung eines Binnenhafens 

 Verbindung der Wisseler Seen mit Ausbau der Verbindung des südlichen Wisse-
ler Sees in Höhe Fingerhutshof über die Ley in Richtung Kalkar. 

 An Kalkar vorbei über die Ley in Richtung Abflussgebiet Cannesgraben in Rich-
tung der Oybaum-Seen. 

 Verbindung der Oybaum-Seen bis zur nördlichen Zipfelung und Schaffung einer 
Verbindung zum Rhein mittels Schleusenanlage. Für ein solches Konzept wären 
zwei Schleusen und ca. 4 - 5 Brücken notwendig. Es würden hier vorwiegend 
bestehende Wasserflächen genutzt. Die notwendigen Kanalisierungen würden 
dem natürlichen Verlauf bestehender Gräben und Flüsse entsprechen. 

4. Schaffung von Zugängen zu allen bestehenden öffentlichen Flächen 

Entsprechend dem Landschaftsschutz- und Naturschutzgesetz sollten alle in öffentlicher 
Hand bestehenden Flächen zugänglich gemacht werden. Für den Fall, dass sich Seen 
in öffentlicher Hand befinden, sollte dies klar angezeigt werden und diese sollten für die 
freie Nutzung zur Naherholung für alle Bürger zur Verfügung gestellt werden.“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die geplante Ausdehnung und Verbindung der künftigen Seen wird im Flächennutzungs-
plan bereits dargestellt. Auf die zeitliche Umsetzung der Planung hat der Flächennut-
zungsplan keinen Einfluss. 

Für den betroffenen Abgrabungsbereich im Stadtteil Wissel ist bereits ein Nachfolgenut-
zungskonzept erarbeitet worden, dass eine Attraktivitätssteigerung im südlichen und 
eine stille Erholung (ohne bauliche Entwicklung) im nördlichen Bereich vorsieht. Der be-
reits heute schon touristisch genutzte südliche Teil soll in seinen Nutzungsmöglichkeiten 
ausgeweitet und die Erlebbarkeit durch gezielte Öffnung des Sees verbessert werden. 
Hier sind weitere Freizeiteinrichtungen (Sauna, Gastronomie...) sowie Ferienwohnen 
und aktive Nutzungsbereiche der Wasseroberfläche vorgesehen. 

Im nördlichen Teil liegt der Schwerpunkt auf der Erlebbarmachung unterschiedlicher 
Landschaftsbereiche, auf der Erhaltung der Natur und deren Schutz durch gezielte Maß-
nahmen und deren natürliche Erlebbarkeit. Das Konzept sieht neue Wege und Plätze 
sowie Landschaftserlebnispunkte vor. Durch diese langfristige, zielgerichtete und trans-
parente Entwicklung des Wisseler Sees soll ein Mehrwert für alle Nutzergruppen entste-
hen.  

Der Hinweis, zu prüfen, ob im Bereich des Sondergebietes seeaffine Nutzung im Norden 
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eine Altlastenverdachtsfläche vorliegt, ist nicht mehr relevant, da das Sondergebiet be-
reits im Rahmen der Öffentlichen Auslegung nicht mehr dargestellt wurde. Hinsichtlich 
der Auskiesung ist es ebenfalls nicht relevant, da dieser Bereich aus der Auskiesung 
ausgenommen ist. 

Die Anregung, im nördlichen Teil des Wisseler Sees zu prüfen, ob die Anlage eines Bin-
nenhafens in Kombination mit einer Schleusenanlage möglich ist, ist nicht Aufgabe des 
Flächennutzungsplans. 

Der Flächennutzungsplan macht deutlich, dass sich die künftige Freizeitnutzung des 
Wisseler Sees auf den Süden konzentrieren soll und die anderen Seenbereiche für die 
stille Erholung vorgesehen sind. 

Das Sondergebiet Oybaum ist mittlerweile größteneils als Wohngebiet genutzt und erfüllt 
seine Funktion nicht mehr. Dennoch ist die Darstellung als Wohngebiet aus folgenden 
Gründen nicht möglich: 

- Es ist nicht regionalplanerisches Ziel, an diesem Standort einen neuen Siedlungsan-
satz zu schaffen  

- Darüber hinaus gibt es seit dem 17.11.2008 einen „Umwandlungserlass” des Ministe-
riums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie NRW (Umwandlung von Ferien- und Wo-
chenendhausgebieten zum Dauerwohnen). Im Regelfall ist eine Umwandlung aufgrund 
der Lage im Freiraum abzulehnen. Im Einzelfall ist eine Umwandlung möglich, wenn 
folgende Kriterien kumulativ erfüllt sind: 

– unmittelbares Angrenzen an einen genehmigten Allgemeinen Siedlungsbereich, 
genehmigte Wohnbauflächen oder Baugebiete nach § 1 Abs. 2 Nr. 2, 3, 4 und 5 
BauNVO 

– Darstellung als ASB im Regionalplan mit entsprechendem Flächentausch gemäß 
LEP-Ziel B III.1 23/1.24 

– Gesicherte Erschließung / ausreichend vorhandene Infrastruktur 

Keines der genannten Kriterien trifft im Falle der Oybaum-Siedlung zu, so dass die Dar-
stellung einer Wohnbaufläche hier nicht zu begründen ist.  

Der Ausbau von Wasserstraßen zur nachhaltigen Nutzung für Naherholung und Touris-
mus ist nicht Aufgabe des Flächennutzungsplanes. Sofern konkrete Planungen diesbzgl. 
vorliegen, ist eine Darstellung im Flächennutzungsplan grundsätzlich möglich. 

Ebenso ist die Schaffung von Zugängen zu Flächen, die sich öffentlicher Hand befinden, 
nicht Aufgabe des Flächennutzungsplanes und somit nicht relevant.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Den Anregungen wurde teilweise gefolgt. 

 

 

9 Einwender, Schreiben vom 31.08.2012 
„[…] hiermit rege ich an, die Fläche zwischen den Straßen ‚Mühlenstraße‘, ‚Heienberg‘ 
und ‚Armen Düwel‘ in dem neuen Flächennutzungsplan nicht als Landschaftsschutzge-
biet, sondern wie im alten Flächennutzungsplan, wieder als Sondernutzungsgebiet aus-
zuweisen, da sonst eine Erweiterung des Wochenendhausgebietes als Erholungsfläche 
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nicht mehr gegeben ist.  

Des Weiteren mache ich einen Bestandsschutz geltend. 

Ich bitte Sie, diese Anregung bei der endgültigen Aufstellung des Flächennutzungspla-
nes zu berücksichtigen. […]“ 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Fläche zwischen den Straßen „Mühlenstraße”, „Heienberg” und „Am Düwel” wird 
wieder als Sondergebiet wie im alten Flächennutzungsplan dargestellt, um eine Erwei-
terung des Wochenendhausgebietes zu ermöglichen. Der östliche Teil der Fläche liegt 
derzeit noch in einem Landschaftsschutzgebiet. Der Landschaftsplan Kalkar, der am 
03.05.2018 vom Kreistag beschlossen wurde, stellt dieses Landschaftsschutzgebiet 
nicht mehr dar. Sobald das Anzeigeverfahren bei der Bezirksregierung abgeschlossen 
ist, sind die derzeitigen Konflikte mit dem Landschaftsschutz ausgeräumt. 

Der vom Einwender geltend gemachte Bestandsschutz ist in diesem Fall nicht möglich. 
Bestandschutz im Sinne des Baurechts bedeutet Abwehr eines Eingriffs in den Bestand 
eines bebauten Grundstücks. Das in Rede stehende Grundstück ist derzeit noch nicht 
mit Wochenendhäusern bebaut. Es haben lediglich die heute innerhalb der Fläche lie-
genden Gebäude Bestandsschutz gegenüber einer Neuplanung.  

Außerdem ist die Fläche derzeit nicht über einen Bebauungsplan, sondern ausschließ-
lich über den Flächennutzungsplan planungsrechtlich gesichert. Da der Flächennut-
zungsplan nur behördenverbindlich ist, hat der Einwender auch keinen Anspruch auf 
Beibehaltung der alten Darstellung. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wurde gefolgt. 

 
 
Altkalkar / Kalkar 
 
10 Einwender, zu Protokoll gegeben am 09.09.2011 
„Herr […] beantragt die Betriebsfläche der „Bioenergie-Altkalkar“, Gocher Straße 145, 
47546 Kalkar, als Sonderbaufläche bzw. Sondergebiet „Bioenergie und Windkraft“ aus-
zuweisen. 

Der Sachverhalt begründet sich insbesondere durch: 

1. eine Leistungsüberschreitung der Biogasanlage möglich bzw. zum wirtschaftli-
chen Betrieb mittelfristig erforderlich werden wird 

2. ein Teil des Biogasanlagenbetriebes (z.B. Transport) nicht unter die landwirt-
schaftlich privilegierten Tätigkeiten fallen und durch die Bauaufsichts- und Fi-
nanzbehörde als gewerbliche Tätigkeit eingestuft werden 

Die Betreiber planen zudem die Errichtung einer Windenergieanlage zur Einspeisung in 
das Stromnetz. 
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Herr […] führt in diesem Zusammenhang aus, dass der Standort und die hierfür zwi-
schenzeitlich erstellte Infrastruktur durch die beantragten Maßnahmen wirtschaftlich op-
timierter genutzt werden können. 

Gleichzeitig gibt er in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass durch die Konzentra-
tion der Energiegewinnungsanlagen an einem bestehenden Standort die Zersiedlung 
und die negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht weiter vorangetrieben 
wird. 

Zudem weist er darauf hin, dass der Standort durch die Konzentration dieser Anlagen 
Vorbildcharakter für die Stadt Kalkar hat. 

Weiterhin schlägt Herr […] die dem Sachverhalt als Anlagen beigefügten Standortvor-
schläge zur Ausweisung von Flächen zur Windenergienutzung vor. 

Insofern die vorgeschlagenen Standortausweisungen in Betracht gezogen werden soll-
ten, ist für Herrn […] auch die Realisierung des Anlagenbetriebes in Form eines Bürger-
windparks denkbar. Ein entsprechendes Konzept kann auch durch den Architekten […] 
und […] [Rechtsanwalt] […] vorgestellt werden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Ausweisung eines Sondergebietes für die Bioenergie (Energie, die aus Biomasse 
erzeugt wird) ist im südlichen Ortseingangsbereich von Altkalkar aus städtebaulicher 
Hinsicht sowie unter Berücksichtigung der vorhandenen landwirtschaftlichen Struktur 
nicht gewünscht. Bei der Nutzung von Bioenergie handelt es sich ab einer Größenord-
nung von 2,3 Millionen Normkubikmeter Biogas im Jahr um einen gewerblichen Betrieb, 
der im Außenbereich nicht privilegiert ist. Die Schwerpunkte für die gewerbliche Entwick-
lung und somit die Ansiedlungsmöglichkeiten für Bioenergie liegen im Umfeld des Ge-
werbeparks Kehrum.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, sind teilweise aber nicht Gegenstand des 
Flächennutzungsplanes. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

11 Einwender, Schreiben vom 06.07.2012, zu Protokoll gegeben am 17.07.2012 
06.07.2012 

„Da meine Kinder in dem Alter sind wo sie potentielle Bauherren sind, möchte ich ihnen 
auf unserem Grundstück die Möglichkeit eines Hausbaus bieten. Das Grundstück ist laut 
Plan mit einer gestrichelten Linie umrandet und ich vermute, dass ihnen somit evtl. eine 
Bebauung ermöglicht ist!? 

Da der Garten rechts und links von anderen Häusern eingefasst ist gehe ich davon aus, 
dass einer Bebauung nichts im Wege steht? Ich bitte um Rückantwort. […]“ 

17.07.2012 

„Frau […] führt aus, dass Ihr o.g. Grundstück zurzeit nicht vollständig bebaut ist und das 
verbleibende Restgrundstück für Ihre Kinder als Baugrundstück zur Verfügung gestellt 
werden soll. 
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Da der aktuelle Flächennutzungsplan für die nichtbebauten Grundstücksteile eine Wohn-
baufläche darstellt, der Vorentwurf des zukünftigen vorbereitenden Bauleitplanes in sei-
ner ausliegenden Fassung eine Grünfläche ausweist, bittet sie um zur Wahrung der zur 
Zeit vielfältigeren Grundstücksnutzungen um Beibehaltung der Wohnbauflächenauswei-
sung (Baugrundstück, Garten etc.). 

In diesem Zusammenhang merkt Frau […] an, dass die potentielle Grünfläche bereits 
mit einer Garage bebaut ist und daher die geplante Darstellung des Bauleitplanvorent-
wurfes die tatsächliche Nutzung (Garage) und die von der Eigentümerin beabsichtigte 
Nutzung nicht berücksichtigt bzw. zukünftig die Verfügungsgewalt über das Eigentum 
der Frau […] unzumutbar einschränken würde.“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Fläche wird wieder wie im wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dar-
gestellt. Es ist bei der späteren Bebauung darauf zu achten, dass ausreichend Abstand 
zum nördlich verlaufenden Fußweg sowie zum Stadtgraben eingehalten wird. 

Die Bebauubarkeit des Grundstücks wird nicht auf Ebene des Flächennutzungsplanes 
geregelt. Dies erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. 

Gemäß Beschluss des Rates vom 02.05.2018 zum Bebauungsplan Nr. 39 wurden die 
Baugrenzen aussschließlich auf das Bestandsgebäude festgesetzt und die Zulässigkeit 
von Nebenanlagen sowie Garagen und Carports ausgeschlossen. 

Die Verfügungsgewalt des Einwenders ist durch den Flächennutzungsplan nicht einge-
schränkt, da er keine unmittelbare Rechtswirkung Dritten gegenüber entfaltet. Er bein-
haltet keine Eingriffe in das Eigentum und begründet keine Entschädigungsansprüche. 
Der Flächennutzungsplan ist ausschließlich behördenverbindlich. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wurde gefolgt. 

Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

12 Einwender, Schreiben vom 09.07.2012 
„[…] der alternative Suchraum für Wohnflächen im Bereich Grabenstraße steht eindeutig 
im Widerspruch zu dem in der Bürgerversammlung von Ihnen dargelegten Leitsatz, in-
nerörtliche Grünflächen seien ein hohes Qualitätsmerkmal und dementsprechend zu be-
handeln. 

Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass der Teil des Dominikaner Bongerts entlang 
der Grabenstraße als Wohnfläche gekennzeichnet ist, obwohl dieser eindeutig zum Bon-
gert gehört. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Wohnbauflächen Grabenstraße Nord und Süd waren bereits im Rahmen der Öffent-
lichen Auslegung nicht mehr dargestellt, so dass die Anregung nicht mehr relevant ist. 
Es wird nur noch eine Bauzeile östlich der Gerd-Janssen-Platzes dargestellt. 

Die Wohnbaufläche im Bereich des Dominkaner Bongert ist ebenfalls zurückgenommen 
worden. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und durch die Herausnahme der Fläche 
beachtet. 

 

 

13 Einwender, Schreiben vom 27.08.2012 
„[…] In der öffentlichen Sitzung des Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 
des Rates der Stadt Kalkar am 21. Juni 2012 hat der Ausschuss dem Antrag der CDU-
Fraktion für den Architekten- und Investorenwettbewerb zur Bebauung an der Graben-
straße auf Höhe des Dominikaner-Bongerts zugestimmt. 

Auf der darauf folgenden Informationsveranstaltung der Stadt Kalkar am 4. Juli 2012 
stellte das Architekten- und Stadtplanungsbüro Wolters Partner den Entwurf des neuen 
FNP vor. 

Die Planungen sehen u.a. Bebauungsmöglichkeiten im Bereich 5a Grabenstr. Süd, im 
Bongert längs der Grabenstr., zwischen dem Alten-heim und dem Dominikaner Bongert 
sowie im Bereich 5b Grabenstr. Nord vor. 

Als Bürger der Stadt, NABU-Mitglied, Anwohner des Dominikaner-Bongerts und seit 
1993 ehrenamtlicher Naturschützer dieses Kleinods, möchte ich Ihnen die unbestritten 
große ökologische und kulturelle Bedeutung dieses Kulturbiotops und meine großen 
Sorgen hinsichtlich der Bebauung am und im Dominikaner-Bongert unterbreiten. 

Der Dominikaner-Bongert ist geschichtlich und ökologisch ein einzigar-tiges Kultur- und 
Naturgut in unserer Stadt. 

Die Griechen und Römer züchteten und kultivierten intensiv Obst. Im Mittelalter taten 
dies hauptsächlich die Mönche in den Klöstern. Durch die Gründung und den Aufstieg 
der Klöster erreichte der Obstanbau während dieser Zeit innerhalb der Klostermauern 
eine erste Blütezeit. Diesen geschichtlichen Nachweis haben wir vor Ort. Die Streuobst-
wie-se ‚Dominikaner-Bongert‘ mit ihren hochstämmigen Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, 
Zwetschgen- und Kirschbäumen prägt seit dem Mittelalter das Stadtbild von Kalkar. 

Sie gehört in unserer Stadt zu den artenreichsten Lebensräumen. Sie ist vom Unter-
wuchs bis zur Baumkrone ideale Heimat für viele Tier- und Pflanzenarten, deren ur-
sprüngliche Lebensräume anderswo stark verändert oder zerstört sind. Sie ist wichtig für 
zahlreiche Vogelarten, die auf der Roten Liste NRW geführt werden, wie Steinkauz, 
Grün-specht, Gartenrotschwanz, ebenso für Fledermäuse, Schmetterlinge, Käfer, viele 
Insekten, Wild und Honigbienen. 

Für den Artenreichtum wirkt sich auch die Einbindung in die umgeben-de Natur des Be-
reiches 5b Grabenstr. Nord inkl. der Alternativfläche, Oberster Herrenwinkel, Kanesgra-
ben, Schwalbensterz – bestehend aus halboffenen Feldfluren, Wegen, Teichen und He-
cken – positiv aus. 

In unserer immer eintöniger werdenden Landschaft sorgt die Obstwiese für willkommene 
Abwechslung. 

Die Streuobstwiese erhöht durch ihren positiven Einfluss auf das lokale Klima deutlich 
die Lebensqualität der dort lebenden Menschen. 

Die Streuobstwiese ist am wenigsten anfällig für Bodenerosion. Sie wird kaum gedüngt, 
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wodurch der Schadstoffeintrag ins Grundwasser sehr gering ist. 

Durch intensive Blüte und Fruchtbildung stellen die Obstbäume im Dominikaner-Bongert 
einen ‚Augenschmaus‘ dar und veranschaulichen besonders deutlich den Wandel der 
Jahreszeiten. 

Die Streuobstwiese ist mit ihren alten Obstsorten eine Genbank, die ein erhebliches öko-
logisches Kapital darstellt. 

Schülergruppen haben die Möglichkeit, durch genaue Beobachtung Einblicke ins Leben 
einer Vogelfamilie, z.B. des Steinkauzes, zu bekommen, die Beziehung zur Natur wird 
bestärkt und führt zu einem verantwortungsbewussten Verhalten gegenüber der Natur. 

Hier möchte ich besonders auf die Arbeitsgruppe NAKuDoBo der Re-alschule Kalkar 
aufmerksam machen. Mit dieser Gruppe betreue ich seit dem Schuljahr 2008/09 den 
Dominikaner-Bongert und wir haben bereits verschiedene Projekte realisiert und Nisthil-
fen für verschiedene Vogelarten (z.B. für den bedrohten Steinkauz), Ohrwürmer und Fle-
dermäuse gebaut. Durch die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben hat die 
Gruppe Preisgelder gewonnen und somit besonders den Schnitt der alten Obstbäume 
ermöglicht. U.a. konnte dadurch auch die seltene Apfelsorte Gaesdoncker Renette für 
weitere Jahre in ihrem Bestand gesichert werden. Der gesamte Obstbaumbestand 
wurde durch einen Vermessungstechniker eingemessen und in die Flurkarte eingezeich-
net. In diesem Jahr konnte mit dem Geld eine Wildbienennistwand gebaut und im Bon-
gert aufgestellt werden. 

Als nächstes Projekt möchte die Gruppe einen Steinhaufen und eine Wildblumenwiese 
anlegen. Als Gelände hierfür bietet sich ideal die Fläche hinter der Mauer an der Gra-
benstraße an. 

Durch die neuen Bauplanungsabsichten im Dominikaner-Bongert sehe ich die Motivation 
der engagierten jungen Naturschützer stark gefährdet. Weiterhin vertreiben sie den 
Steinkauz aus dem Bongert, weil dieser einen Reichtum an Beutetieren und Insekten als 
Lebensgrundlage braucht. Durch eine Bebauung wird sein Jagdrevier in Reststücke zer-
splittet und als Nahrungs- und Brutareal zu klein. Schon die Neubauten des Altenheims 
und der ehemaligen Touristikagentur fraßen sich in den Kern des Bongerts hinein und 
sind bereits bestehende Störfaktoren. 

Ich finde es zudem nicht verantwortlich, dass neun in 2007/08 neu an-gepflanzte hoch-
stämmige Obstbäume alter Obstsorten für eine Bebauung gerodet werden müssten. 
Diese Obstbäume wurden mit Spendengeldern Kalkarer Bürger gepflanzt und gepflegt. 

Wir leben heute in einer Zeit beängstigender Umweltzerstörung, wodurch unsere Land-
schaft als Lebensraum für Menschen und Tiere stark gefährdet ist. Darum möchte ich 
abschließend auf den Leitsatz 4 und 4.4 in der Neuaufstellung des FNP hinweisen: 

‚Kalkar erfüllt in großem Maße die Funktion eines Wohn- und Erholungsstandortes. Die 
Qualitäten als Wohn- und Erholungsstandort sind zu erhalten und auszubauen. Das Vor-
handensein von zwei Qualitätsmerkmalen: kulturhistorisch bedeutende und attraktive 
Ortslagen und einer für verschiedene touristische Bedürfnisse geeignete Landschaft ver-
pflichtet die künftige Planung, sorgsam mit diesen Potentialen um-zugehen. 

Freiraum sichert Lebensqualität und ist über den Tourismus ein Wirtschaftsfaktor. Das 
Angebot an innerörtlichen Freiflächen ist als Qualitätsmerkmal für die Wohn- und Auf-
enthaltsqualität zu pflegen und mit-einander zu verknüpfen. Bei Nutzungsansprüchen an 
den Freiraum ist immer auch die kulturgeschichtliche und touristische Bedeutung zu be-
achten.‘ 
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Darum sollte bei der Planung die Attraktivität der Streuobstwiese als zukunftweisendes 
Beispiel zur Erhaltung eines Lebensraumes und wertvollen Kulturgutes oberste Priorität 
genießen. 

Des Weiteren sollten auch die restlichen Flächen 5a zwischen dem Altenheim und Do-
minikaner-Bongert und im Bereich 5b Grabenstraße Nord als Bebauungsflächen aus 
dem FNP ausgeplant werden. 

Ich hoffe sehr, dass die Verantwortlichen in Kalkar aus Politik und Verwaltung die Leit-
sätze beachten und sich für das noch intakte Kultur- und Naturgut ‚Dominikaner-Bongert‘ 
einsetzen. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die in Rede stehende Fläche wurde bereits zurückgenommen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und durch die Herausnahme der Fläche 
beachtet. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

14 Einwender, Schreiben vom 27.08.2012 
„[…] Zu der geplanten Bebauung eines Teiles des Dominikaner Bon-gerts und der Aus-
weisung von Baugebieten dort und von Nachbargebieten möchte der Verein […] wie folgt 
Stellung beziehen. Er fühlt sich dazu durch seine Satzung verpflichtet, in der die Förde-
rung der Kunst, der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten, der Denkmalpflege, der Hei-
matpflege und der Heimatkunde als Zweck des Vereins besonders hervorgehoben wer-
den. 

Neben Kirche, Rathaus, Mühle und über 100 denkmalgeschützten Häusern gilt der Do-
minikaner Bongert mit seinem Bodendenkmal, den restaurierten Begrenzungsmauern 
und seiner Streuobstwiese mit altem Baumbestand sowie einer schützenswerten, arten-
reichen Tierwelt als ein Kleinod, wie es in einem geschlossenen städtischen Wohnum-
feld nahezu einmalig ist. Hier war bis zur Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts 
das Dominikaner Kloster angesiedelt. 

Im Entwurf sieht der neue FNP nun eine Bebauung der westlichen Begrenzung der 
Streuobstwiese vor mit einer Überbauung des 1993 teil-weise erforschten Bodendenk-
mals. Bei dieser Untersuchung konnte an dieser Stelle eine ehemalige Grenzbebauung 
des Klostergeländes mit kleinen Reihenhäusern nachgewiesen werden. 

Die Planung der Stadt sieht eine Bebauung dieses Bodendenkmals vor mit der Begrün-
dung, das Grundstück sei bis in das ausgehende Mittel-alter bebaut gewesen. Ferner 
sollen auch die Flächen zwischen Dominikaner Teich und Altenheim sowie nördlich des 
Teichs als Bau-Erweiterungsflächen ausgewiesen werden. 

Der Verein […] hat gegen diese Planung erhebliche Bedenken. 

 Eine Überbauung des Bodendenkmals an der Grabenstraße mit Betonplatte und 
drei kleinen Wohnhäusern würde das ‚Geschichtsbuch Bodendenkmal‘ für nach-
folgende Generationen verschließen. 
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 Die historische Mauer an der Grabenstraße (ca. 300 Jahre alt, unter Denkmal-
schutz stehend) müsste ca. 30 m rückversetzt werden, um für die Wohnbebau-
ung eine Erschließung zur Grabenstraße zu ermöglichen. Dabei würde die Flä-
che der ökologisch bedeutsamen Streuobstwiese um ein Drittel verkleinert. 

 Diese Flächenreduzierung würde den artenreichen Baumbestand und die schüt-
zenswerte Tierwelt (Höhlenbrüter u. a.) erheblich beeinträchtigen. 

 Eine Ausweitung der Bebauung an der Südseite des Areals zwischen Dominika-
ner Teich und Altenheim und auch eine Bebauung nördlich des Teichs würde 
dem innenstädtischen Biotop die Lebensgrundlage für den Steinkauz u. a. zer-
stören. 

Der Verein […] sieht mit Sorge die akuten finanziellen Schwierigkeiten der Stadt. Er be-
grüßt das Bemühen der Verantwortlichen, unbebaute Grundstücke zu veräußern, bittet 
dabei aber um Augenmaß für historische und gleichzeitig gewachsene Veränderung. Es 
darf u.E. nicht dazu führen, dass ein bedeutendes Zeugnis der Stadtgeschichte seiner 
Lebensgrundlage beraubt wird und seinen Stellenwert für Bürger und Touristen einbüßt. 
Das gesamte ehemalige Klostergelände in seinem heutigen Erscheinungsbild bedarf 
des Schutzes, um es so als wichtigen Teil der Kalkarer Geschichte den nächsten Gene-
rationen zum Erleben und zu weiterer Erforschung übergeben zu können. 

Der Verein wendet sich also gegen einen baulichen Eingriff in das ehemalige Klosterge-
lände sowie das Gelände nördlich des Klostergeländes. 

Sollten sich jedoch die verantwortlichen Amtsträger der Stadt trotz der Achtung vor die-
sem wertvollen Zeugnis der Geschichte Kalkars und trotz aller auch ungeschriebenen 
Verpflichtungen aus Denkmal-, Bodendenkmal- und Naturschutz wider Erwarten für eine 
Bebauung dieses Grundstücks an der Grabenstraße entscheiden, wären wir zu weiteren 
Gesprächen bereit. 

Unser Ziel ist jedoch die Nichtbebauung des gesamten Grünbereichs. 

Damit würde die Parzelle an der Grabenstraße, die ca. 400 Jahre zum Klosterareal ge-
hört, unangetastet bleiben. 

Der ökologische Aspekt unseres Anliegens wird in besonderer Weise durch unser Vor-
standsmitglied […] in seiner Stellungnahme dargestellt. Wir bitten um Beachtung. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die in Rede stehende Fläche wurde bereits zurückgenommen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und durch die Herausnahme der Fläche 
beachtet. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

15 Einwender, Schreiben vom 28.08.2012 
„[…] gestatten Sie uns bitte folgende Stellungnahme zu den planerischen Absichten hin-
sichtlich des Dominikaner Bongert und seiner Umgebung. Über den Dominikaner Bon-
gert in Kalkar und seine eventuelle Teilbebauung wird zurzeit in der Bevölkerung häufig 
diskutiert. Zu Recht, es handelt sich hier doch um eines der wichtigen innerstädtischen 
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Gebiete, Teil der Ansiedlung der Dominikaner in Kalkar, seit etwa 300 Jahren unverän-
dert. 

[…] Ein Teilbereich entlang der Grabenstraße, die Bongertfläche zwischen Teich und 
Altersheim und die – außerhalb des Klosterbereichs liegende – nördlich des Teiches 
liegende Fläche werden als zu bebauende Flächen angedacht und geplant. 

[…] Wir können einer Bebauung aus folgenden Gründen nicht zustimmen und bitten die 
Stadt, von dieser abzusehen. 

[…] Das noch vorhandene Klostergelände ist ein wesentliches Zeugnis der Stadtge-
schichte. Es erinnert die heute und auch die künftig in Kalkar Lebenden an die Lebens-
weise vergangener Zeiten und macht sie damit aufmerksam auf deren Denken. Erleben 
und ihre Ansichten, die auch uns neue und andere Gedanken geben können. 

Zu einer Bebauung entlang der Grabenstraße: Die Geschichte verlangt nicht, wie von 
manchen Stadtpolitikern vertreten, einen Neubau der ursprünglich entlang der Graben-
straße stehenden kleinen Häuser. Sie ist vielmehr einen anderen Weg gegangen – nach 
der abgängigen Wohnbebauung wurde die Fläche dem Kloster- und Bongertbereich ein-
gefügt. Dies und die Errichtung der Abschlussmauer ist die eigentliche Geschichte un-
serer Stadt, die es zu erhalten gilt und an die wir uns erinnern müssen. Von einer ‚Bau-
lücke‘ sollten wir nicht sprechen – es steht seit Jahrhunderten eine Mauer dort, diese 
rundet den Bongertbereich ab. 

Eine sinnvolle Schautafel sollte den Bürgern und den Touristen den ersten Einblick in 
die frühere Welt öffnen und sie zum Weiterdenken ermuntern. 

Die Abschlussmauer entlang der Grabenstraße ist über 300 Jahre alt und steht wie der 
ganze Bongert zu recht unter Denkmalschutz. Sie wurde wie auch die anderen Begren-
zungsmauern unter Mühen und mit öffentlichen Mitteln vor einigen Jahren erst restau-
riert. Sind Mühen, Engagement und Geld verloren? 

Zu den Ausgrabungen: Die nahe der Grabenstraße liegenden teil-weise ausgegrabenen 
Häuser aus dem 16/17. Jahrhundert bergen noch viele Erkenntnisse. Eine Überbauung, 
mag sie auch schonend erfolgen, führt zu Beschädigungen und Verlusten und schließt 
für einige Generationen die in einer späteren Weiterführung der Ausgrabungen liegende 
Chance zu neuen und interessanten Erkenntnissen aus. Es handelt sich hier, so sagen 
Archäologen der Fachhochschule Köln, um ‚das zweite, unterirdische Stadtarchiv 
Kalkars‘. Die Lebensverhältnisse der früher in Kalkar lebenden Menschen können hier – 
soweit noch weitgehend unbekannt – aufgedeckt werden. Da die Fläche seit dem Ab-
bruch der hier stehenden Wohngebäude des 16/17. Jahrhunderts bis heute nicht über-
baut wurde, ist hier mit höchst interessanten Entdeckungen zu rechnen. 

Und außerhalb geschichtlicher Überlegungen, wirklich sehr wichtig: Hier ist eine große 
Fläche, unbebaut. Streuobstwiese, seltene Bäume, durch seltene Tiere genutzt, mitten 
in der Stadt, künftig vielleicht auch in Maßen geeignet für Spaziergänger, Senioren, Kin-
der und Mütter. Warum soll man diese für Häuser aufgegeben, die auch an anderer 
Stelle der Stadt gebaut werden können? Andere Städte beneiden uns um diese großar-
tige Situation, die unsere Wohnqualität und Lebensqualität in der Innenstadt ungemein 
steigert. 

[…] Der neue Flächennutzungsplan muss den Vorschriften des Baugesetzbuches ent-
sprechen. Angesichts der vorstehenden Feststellungen wird es schwer sein, ja ausge-
schlossen, die planerischen Feststellungen unter die Vorschriften des BauGB zu subsu-
mieren. § 1 Abs. 6 verlangt, dass ein Bauleitplan berücksichtigen muss 

• die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 
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• die Belange der Baukultur, 

• des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 

• die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher oder städ-
tebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, die Belange 
des Umweltschutzes ein-schließlich des Naturschutzes, die Auswirkungen auf Tiere, 
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt. 

Bemerkenswert ist, dass selbst eine vielleicht politisch erzwungene Zustimmung von 
Denkmalbehörden die Pflicht zur Beachtung der weiteren Ziele des Gesetzes unberührt 
lässt. 

Angesichts dieser und weiterer sorgfältiger gesetzlicher Vorschriften sollte die Stadt dem 
Grundtenor des Gesetzes folgen, nämlich kulturell wichtige Konstellationen schonen und 
das biologische Wirkungsgefüge und seine Vielfalt schützen. 

[…] Der Stadtrat und die Verwaltung haben hier eine sehr große Verantwortung den jetzt 
Lebenden und auch den Künftigen gegenüber, nämlich die Geschichte als Markstein der 
Erinnerung zu erhalten und nicht zu vertun und die Lebensumwelt zu schützen. 

Weitere Informationen über die Situation des Dominikaner Bongert entnehmen Sie bitte 
beiliegender Sachstandsdarstellung. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die in Rede stehende Fläche wurde bereits zurückgenommen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und durch die Herausnahme der Fläche 
beachtet. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

16 Einwender, Schreiben vom 28.08.2012 
„[…] der Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes klassifiziert die Fläche 
des Kriegerdenkmals in Kalkar als eine Parkanlage, gleichzeitig aber auch als Zentraler 
Versorgungsbereich. Mit dieser Klassifizierung sind alle Geschäftsstraßen in der histori-
schen Altstadt sowie die Geschäftsbereiche an der Bahnhofstraße gekennzeichnet. 

Mit dieser Bewertung und der damit verbundenen Beeinträchtigung für die Parkanlage 
sind wir als Anwohner nicht einverstanden. 

Begründung: 

Bei dieser Grünfläche handelt es sich um die älteste Parkanlage der Stadt (Einweihung 
1936). Sie wird eingerahmt mit einer Doppelreihe von ca. 60 hochstämmigen Linden und 
bildet zusammen mit dem Stadtpark einen durchgängigen Grünstreifen bis zur Leybrü-
cke. Beide Grünflächen werden zusätzlich durch eine Lindenallee an der Altkalkarer 
Straße verknüpft. Ruhebänke unter den schattigen Bäumen der Parkanlage laden zum 
Verweilen ein. 

Jährlich findet an dieser Stelle am Totensonntag eine Gedenkfeier für die Opfer beider 
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Weltkriege sowie der aktuellen kriegerischen Ereignisse mit einer feierlichen Kranznie-
derlegung vor dem Kriegerdenkmal statt. Auf dessen Sockel sind die Namen der Opfer 
des Ersten Weltkrieges aufgelistet. Darunter befinden sich die Namen von vier jüdischen 
Mitbürgern, was besondere Beachtung verdient. Dieser an dieser Stelle geübte Brauch 
sollte hier auch unbeeinträchtigt weiterhin gepflegt werden. 

Das Grün dieser Parkanlage mindert wohltuend den erheblichen Verkehrslärm im Be-
reich des Kreisverkehrs (Kreuzung B67/B57) für das Wohngebiet Am Stadtpark und am 
Von-Lauff-Weg. 

Ein dauerhafter Verbleib dieser Grünfläche wäre ein Gewinn für alle Kalkarer Bürger und 
ein freundlicher Empfangsbereich für die Besucher der Stadt. 

Als Anlieger des Von-Lauff-Weges bitten wir darum, die Parkanlage Kriegerdenkmal in 
ihrem jetzigen Bestand auch in Zukunft zu erhalten und den Hinweis ‚Zentraler Versor-
gungsbereich‘ an dieser Stelle ersatzlos zu streichen. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Fläche bleibt weiterhin als zentraler Versorgungsbereich dargestellt. Hier handelt es 
sich um eine nachrichtliche Übernahme aus dem Einzelhandelskonzept der Stadt 
Kalkar, die im Flächennutzungsplan kein Baurecht schafft, sondern die Entwicklungs-
achse zwischen dem Versorgungsbereich Kalkar und dem neuen Standort (Bahnhof-
straße / Gocher Straße) in Altkalkar repräsentieren. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

17 Einwendern, Schreiben vom 29.08.2012 
„[…] Auf der Übersichtskarte des Planes im Bereich 5b Grabenstraße Nord ist unser 
Grundstück rechtsseitig in der Verlängerung der Grabenstraße, hier grün eingezeichnet, 
also als Gartenland. 

Ich bitte dieses ‚Gartenland‘ in die ausgewiesene potentielle Wohnbaufläche einzube-
ziehen! 

Das Grundstück liegt in der vorhandenen Bebauungsflucht der Grabenstraße. Es liegt 
entlang dem mindestens ehemaligen öffentlichen Weg entlang der Stadtmauer zum Ju-
denfriedhof. Es ist über diesen heute noch allgemein zugänglichen Teil-Weg öffentlich 
angeschlossen und zugänglich. 

Eine Entwässerung (Kanalanschluss) ist vor dem Grundstück sichtbar vorhanden. 

Die gegenüberliegende Seite wurde erst 1989 bebaut. Im Zuge dieser widerrechtlich […] 
erschlichenen Baugenehmigung, mitten auf dem alten Stadtgraben, wurde unser Gar-
tenland als ‚Gartenland‘ in seiner abgeschiedenen Lage dadurch erheblich entwertet, 
also in die jetzt vorhandene Bebauung eingeriehen, so dass eine Bebauung optisch ein-
gegliedert, also sinnvoll erscheint. 

Das Grundstück soll in naher Zukunft von meinem in Kalkar dann selbständig tätigen 
Sohn bebaut werden. […]“ 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Das Grundstück des Einwenders (östlich Gerd-Jansen-Platz) wird teilweise entlang der 
Erschließungsstraße als Wohnbaufläche (eine Bautiefe) dargestellt. Der rückwärtige Be-
reich wird weiterhin als Grünfläche dargestellt, um ausreichend Fläche für das Nahrungs-
habitat des südlich gelegenen Steinkauzvorkommens freizuhalten. 

Der Hinweis, dass das Gartengrundstück durch eine gegenüberliegende Bebauung ent-
wertet wurde, ist falsch. Ein nachbarlicher Abwehranspruch unter dem Gesichtspunkt 
der Wertminderung kommt nur dann in Betracht, wenn die Wertminderung die Folge 
einer dem Betroffenen nach Maßgabe des Rücksichtnahmegebots unzumutbaren Be-
einträchtigung der Nutzungsmöglichkeit des Grundstückes ist. Dies ist hier nicht der Fall, 
da das Grundstück weiterhin als Gartenland nutzbar ist. Eine Wertminderung liegt somit 
nicht vor. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Der Anregung wurde teilweise gefolgt. 

 

 

18 Einwender, zu Protokoll gegeben am 29.08.2012 
„Aufgrund der räumlichen Lage der o.g. Suchräume erläutert Herr […], diese als Wohn-
bauflächen im zukünftigen Flächennutzungsplan der Stadt Kalkar auszuweisen. Dieser 
Sachverhalt begründet sich insbesondere durch die unmittelbare Lage am vorhandenen 
Siedlungskörper. Bei Ausweisung dieser Suchräume kann die vorhandene Infrastruktur 
genutzt werden. Hierdurch sind die Erschließungskosten weitaus geringer als für Bau-
gebiete, welche in weiterer Umgebung Altkalkars ausgewiesen werden würden. 

Zudem dient die Ausweisung der an dem vorhandenen Siedlungskörper anschließenden 
Baugebieten der Minimierung der Zersiedlung des Stadtgebietes in Altkalkar.“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Den Hinweisen, dass aufgrund der Lage der Flächen am vorhandenen Siedlungskörper 
und der vorhandenen Infrastruktur eine Zersiedlung des Stadtgebietes verhindert wird 
und die Erschließungskosten gering gehalten werden können, kann zugestimmt werden.  

Der Hinweis des Einwenders bzgl. der Immissionskonflikte im Bereich Altkalkar Birken-
allee und Vossegattweg sind richtig. Allerdings wurden die Nutzungsumfänge des Be-
triebes bis heute bereits deutlich reduziert. Die Flächenentwicklung an diesem Standort 
ist langfristig zu sehen 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Der Anregung wurde gefolgt. 
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19 Einwender, zu Protokoll gegeben am 29.08.2012  
„FNP 
unser Grundstück [...] 

Wir stellen den Antrag, die Restfläche ebenfalls rot auszuweisen. 

Die Fläche ist zu klein, um sie landwirtschaftlich oder anderweitig sinnvoll zu nutzen. Sie 
gliedert sich an die vorhandene Bebauung an. Eine Bebauung wäre auf ein Vorteil für 
die Stadtentwicklung in Kalkar. 

Wir bitten unseren Antrag statt zu geben.“ 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

20 Einwender, Schreiben vom 30.08.2012 
„Ich möchte mich der Meinung zum Erhalt und [zum] Ausbau des Dominikaner Bongert 
in Kalkar […] anschließen. 

Kein Baulückenschluss – sondern kreative Gestaltung des […] [Dominikaner Bongert,] 
um ggf. der Öffentlichkeit diesen ‚schönen Flecken‘ zugänglich zu machen. 

Die Anfänge sind doch schon gemacht!“ 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

21 Einwender, Schreiben vom 31.08.2012 
„[…] Beginnend […] erhebe ich Einspruch gegen die geplante Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Kalkar (Dominikaner Bongert) 

Begründung: 

[…] In der öffentlichen Bauausschusssitzung des Rates der Stadt Kalkar vom 21. Juni 
2012 informierte ich mich persönlich über das geplante Vorhaben. 

Nach dem Wegfall von Friesland – der Stadt fehlen die Steuergelder – soll durch den 
Verkauf attraktiver Grundstücke die Stadtkasse aufgebessert werden. In dieser Sitzung 
erfährt man, dass eine Bebauung für mobile Senioren mit WBS angedacht sei, um Stadt-
nähe zu garantieren. Ein Coesfelder Büro werde mit der Prüfung eines solchen Vorha-
bens beauftragt. 

Vor ca. 2 Jahren habe ich mich sehr über den Artikel – inkl. Foto – in der Rheinischen 
Post gefreut, in welchem sich Bürgermeister Fonck ganz herzlich für die hervorragende 
Herrichtung der historischen Mauern bei Herrn Tillemann bedankte. Schirmt doch die 
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vordere so gelungene Mauer den Dominikaner Bongert ab und gibt bisher dort stattfin-
denden Events, wie Klavierkonzerten od. Präsentationen des Vereins zur Förderung von 
Schule, Alphabetisierung und Gesundheit in Hispaniola e.V., einen ganz besonderen 
Reiz. 

Ein Abbruch der Mauer bedeutet einen direkten Schlag ins Gesicht des Errichters. 

Von den Kosten für die Errichtung einmal ganz abgesehen. Es stellt sich zudem die 
Frage, in welcher Nähe die Senioren wohnen sollen? Die nächste Einkaufsmöglichkeit 
– für das Gesamtangebot Lebensmittel – liegt relativ weit entfernt. Außerdem gibt es 
meiner Meinung nach besser geeignete Flächen in direkter Nähe der Einkaufszentren. 

Der Verdacht liegt nahe, dass ein möglicher Investor diese wertvollen Grundstücke völlig 
anders nutzen wird. 

Hier würde im Zuge einer Bebauung das zerstört, was Kalkar ausmacht: 

Echte niederrheinische Landschaft mitten in der Stadt! 

Andere Städte würden sich die Finger lecken, so ein kostbares Grundstück mit histori-
schem Hintergrund für Besucher und Einwohner bereit halten zu können, um sich über 
die Stadt und ihre Umgebung zu informieren. Denkbar wäre z.B. ein Naturlehrpfad, man 
schaue nach Andernach – Die essbare Stadt!“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die in Rede stehende Fläche wurde bereits zurückgenommen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

22 Einwender, Schreiben vom 31.08.2012 
„[…] Gerne erinnere ich mich an meine beratenden Tätigkeiten zur Sicherung der Be-
bauung des ehemaligen Dominikaner Bongert im Zentrum der Stadt Kalkar, welche im 
Zeitraum 2002 - 2006 durchgeführt wurden. Angeregt durch Herrn Bürgermeister 
Gerhard Fonck wurden die Arbeiten an den Umfriedungsmauern in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Kalkar, der Xantener Dombauhütte und dem Rheinischen Amt für Denkmal-
pflege durchgeführt. Diese Mauern, auch die an der Grabenstraße, wurde vor der Säku-
larisierung 1803 errichtet und sind in das 16. Jhd. bzw. 17. Jhdt. datiert. 

Die Mauer ist erhaltenswertes Zeugnis der Kalkarer Baugeschichte und steht deshalb 
unter Denkmalschutz. 

Die Restaurierung der historischen Mauer parallel zur Grabungsstraße wurde durch den 
Betriebshof der Stadt Kalkar in mühseliger Arbeit – und entsprechendem hohem Kos-
tenaufwand – im Jahre 2006 abgeschlossen. Das Ergebnis der Arbeiten ist fachlich sehr 
zufriedenstellend und wurde von den Kalkarer Bürgern positiv aufgenommen. Nun ist 
dieser Bereich im Herzen Kalkars stadtgeschichtlich wieder erlebbar und bietet einen 
Bereich zur Erholung sowie für kulturelle Veranstaltungen. Viele gute Ideen zur Nutzung 
wurden entwickelt und teilweise umgesetzt. 

Daher bin ich verwundert über die aktuelle Kehrtwende im städtebaulichen Planungs-
konzept, die eine Überbauung dieses Bereiches vorsieht. 
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Auch wenn sich die finanzielle Entwicklung der Kommunen erheblich verändert hat, darf 
dies nicht zu Lasten unseres kulturellen Erbes gehen. Gerade bezüglich der demogra-
phischen Entwicklung im ländlichen Raum ist ein solcher Vorgang besonders kritisch zu 
sehen. 

Mit der Überbauung würden die bauhistorischen Spuren, deren Bedeutung hinlänglich 
bekannt sind, unwiederbringlich ausgelöscht und können nachfolgenden Generationen 
nicht mehr als geschichtliche Zeitzeugen dienen. 

Wichtiger ist es, die städtebauliche Eigenart der Stadt Kalkar zu bewahren und mit einem 
intelligenten Nutzungskonzept eine kulturelle Belebung herbeizuführen, welche allen 
Bürger/innen zu Teil werden. 

Ich bitte Sie, diese Perspektiven im Planungskonzept aufzunehmen und von einer Über-
bauung abzusehen.“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Flächen Dominker Bongert und Grabenstraße wurde bereits zurückgenommen. Die 
einzeilige Bebauung in der Grabenstraße wird beibehalten, da anhand des ehemaligen 
Stadtgrundrisses hier eine einzeilige Grenzbebauung mit kleinen Reihenhäusern nach-
gewiesen werden kann und um dem Innenent-wicklungsgebot gemäß § 1 Abs. 5 BauGB 
Rechnung zu tragen. 

Dem Hinweis, dass gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, eine 
bauliche Entwicklung in diesem Bereich kritisch zu sehen ist, kann nicht zugestimmt wer-
den. Hier handelt es sich um eine integrierte Lage, die, insbesondere vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels, anderen Standorten am Siedlungsrand vorzuzie-
hen ist. 

Der Anregung, ein intelligentes Nutzungskonzept für eine kulturelle Belebung der Fläche 
herbeizuführen, kann auf Ebene der Flächennutzungsplanung nur in Ansätzen gefolgt 
werden. Es wird eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage / kulturelle Ver-
anstaltungen dargestellt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Der Anregung wurde bereits teilweise gefolgt. 

 

 

23 Einwender, Eingang am 27.09.2012 
„Mit großem Interesse habe ich das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Kalkar verfolgt. Aufgrund der städtebaulichen Gegebenheiten, bin ich 
der Ansicht, dass gegen eine Darstellung des Grundstücks 

Kalkar Talstraße 
Gemarkung 
Flur  
Flurstück  

als Wohnbaufläche (Lückenbebauung) keine Bedenken bestehen dürften. Eine entspre-
chende Ausweisung wird daher von mir hiermit beantragt.“ 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

Kehrum 
 

24 Einwender, Schreiben vom 11.11.2011 
„[…] die Fläche an der Uedemer Straße/Florenweg, Flurstück 212 […], in Appeldorn-
Kehrum wird seinerzeit mit 2 Bauzeilen bebaut. Eine weitere Bebauung auf dem ‚Drei-
eck‘, Flurstück 56, begrenzt durch den Florenweg und den Marienbaumer Graben, ist 
derzeit ausgeschlossen, weil auf dem Flurstück 119 zwei Brunnen (Flurstücke 2 und 4) 
durch das Milchwerk Friesland/Campina genutzt werden und in der Nähe der Brunnen 
nicht gebaut werden darf. 

Bekanntlich wird das Milchwerk Friesland/Campina im Sommer 2012 geschlossen wer-
den. Die Brunnen werden dann zurückgebaut. 

Insofern entfällt dann der Grund für die Sperrung der o. a. Fläche als Bauerwartungsland. 

Ich möchte in diesem Schreiben deshalb anregen, die o. a. Fläche erneut daraufhin zu 
überprüfen, ob sie als Bauerwartungsland deklariert werden kann. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Das Flurstück 56 wird nicht als Wohnbaufläche dargestellt. Es handelt sich hier um einen 
neuen Siedlungsansatz. Die südlich gelegene Gemischte Baufläche ist bereits durch 
eine Böschung nach Norden hin begrenzt. Darüber hinaus liegt sie zwischen den zwei 
Bundesstraßen 56 und 67, ist aufgrund der Immissionsproblematik schwierig zu entwi-
ckeln und ein Bedarf für diese Fläche kann nicht nachgewiesen werden. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

25 Einwender, Schreiben vom 06.08.2012 
„[…] nachdem meine Frau und ich Einsicht in den von Ihnen erstellten Flächennutzungs-
plan nehmen konnten, mussten wir feststellen, dass der Bund eine zusätzliche Straßen-
anbindung der B57 an das Gewerbegebiet Kalkar-Kehrum geplant hat […]. 

Diese Anbindungsstrecke soll parallel neben der bisherigen Anbindungsstrecke und nur 
wenige Meter an unserem Grundstück […] 47546 Kakar vorbeiführen. 

Neben der Tatsache, dass der Sinn dieser Straße in Frage zu stellen ist, gilt es folgende 
Kritikpunkte zu berücksichtigen: 

Eine große Lebensfläche für beheimatete Tierarten wie z.B. Feldhühner (u.a. konnten 
wir dort schon ein Reh beobachten) wird hierdurch zerstört. 

Zudem ginge durch diesen Zubringer eine zusätzliche Gefahr für unser Kind und für un-
sere frei lebenden Hauskatzen aus! 
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Meine Familie und ich würden uns in unserer bisherigen Lebensweise ‚in mitten der Na-
tur‘ durch die optische, sowie akustische Belästigung durch die neue Straße stark beein-
trächtigt fühlen! 

Aus den genannten Gründen legen wir der Form halber hiermit Wider-spruch gegen 
diese Planung ein und bitten darum das Vorhaben erneut zu überdenken. 

Da meine Frau und ich uns durch diese Planung stark verunsichert fühlen, möchte ich 
Sie bitten, uns kurzfristig schriftlich über die weitere Vorgehensweise zu Informieren! 
[…]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Anregung, auf die geplante Straße zu verzichten, kann nicht gefolgt werden. Da es 
sich hier um eine Bundesstraße handelt, liegt die Planungshoheit beim Bund und bedarf 
eines Planfeststellungsverfahrens. Der Flächennutzungsplan kann die Trassenführung 
nicht beeinflussen, sondern ist gezwungen die Trasse nachrichtlich zu übernehmen. Die 
Einwender haben die Möglichkeit sich im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens dies-
bzgl. zu äußern. 

Bei der geplanten parallel verlaufenden Straße zum Gewerbegebiet handelt es sich hier 
um eine Bundesstraße. Die Planungshoheit liegt beim Bund und bedarf eines Planfest-
stellungsverfahrens. Der Flächennutzungsplan kann die Trassenführung nicht beeinflus-
sen, sondern ist gehalten die Trasse nachrichtlich zu übernehmen. Bei der in Rede ste-
henden geplanten Erschließungsstraße handelt es sich um einen Entwurf des zuständi-
gen Ministeriums, der mit der Stadt Kalkar abgestimmt ist. 

Die separate Anbindung soll der unmittelbaren und direkten Anbindung des Gewerbe-
parks Kehrum an die B 67 n dienen und der Anforderung an eine effiziente Erschließung 
des Wirtschaftsstandortes Kalkar – Kehrum gerecht werden. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 
26 Einwender, Schreiben vom 09.08.2012 
„[…] per Zufall habe ich aus einer Randbemerkung unseres Postboten erfahren, dass 
die oben angegebene Abfahrt von der B 67 über die B 57 ins Industriegebiet Kehrum 
geplant ist. Diese Abfahrt würde dann durch unser Grundstück führen. Davon haben wir 
im Vorfeld keine In-formationen erhalten. Ferner wies uns niemand daraufhin, dass ge-
gen diese Planung eine Einspruchsfrist bis zum 31.08.2012 besteht. Ich empfinde dies 
nicht ‚als die feine Art‘, sondern als Unverschämt- und Frechheit den betroffenen Grund-
stückseigentümern gegenüber. 

Meine Frau und ich sind nicht bereit unser Einverständnis zum Bau der geplanten Ab-
fahrt über unser Grundstück hinweg zu geben und legen hiermit Widerspruch gegen 
dieses Bauvorhaben ein. 

Ferner gibt es im Sinne des Naturschutzes noch Folgendes zu bedenken: 

In der Ausgabe der Rheinischen Post vom 28.07.2012 wurde auf den enormen Schwund 
des Rebhuhnes (- 94%) hingewiesen. Diese Wild-hühner stehen kurz vor dem Ausster-
ben, brüten aber jährlich auf dem Grundstücksteil, das sie neue Straße dann zerstören 
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würde. Wie es sich im Einzelnen mit dem Bestand der Feldhühner und der Zerstörung 
dieses Lebensraumes verhält, werden wir dann dem NABU und Deutschen Bund für 
Vogelschutz (DBV) überlassen. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Hinweise, dass die Einwender nicht von offizieller Seite aus von der Planung sowie 
der Widerspruchsfrist informiert wurden, sind inhaltlich falsch.  

Die FNP-Neuaufstellung läuft bereits seit Ende 2009 und es wurde mehrfach über das 
Verfahren berichtet. Das formelle Verfahren wurde Ende 2011 eingeleitet. Am 
04.07.2012 hat die offizielle Bürgerinformationsveranstaltung stattgefunden, zu der alle 
Bürger eingeladen waren. Diese Veranstaltung wurde in der Presse sowie im Amtsblatt 
der Stadt bekannt gegeben. Die Beteiligungsfristen wurden ebenfalls dort genannt. Eine 
Informationsunterlassung liegt somit nicht vor. 

Der Anregung, auf die geplante Straße zu verzichten, kann nicht gefolgt werden. Da es 
sich hier um eine Bundesstraße handelt, liegt die Planungshoheit beim Bund und bedarf 
eines Planfeststellungsverfahrens. Der Flächennutzungsplan kann die Trassenführung 
nicht beeinflussen, sondern ist gezwungen die Trasse nachrichtlich zu übernehmen. Die 
Einwender haben die Möglichkeit sich im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens dies-
bzgl. zu äußern. 

Bei der geplanten parallel verlaufenden Straße zum Gewerbegebiet handelt es sich hier 
um eine Bundesstraße. Die Planungshoheit liegt beim Bund und bedarf eines Planfest-
stellungsverfahrens. Der Flächennutzungsplan kann die Trassenführung nicht beeinflus-
sen, sondern ist gehalten die Trasse nachrichtlich zu übernehmen. Bei der in Rede ste-
henden geplanten Erschließungsstraße handelt es sich um einen Entwurf des zuständi-
gen Ministeriums, der mit der Stadt Kalkar abgestimmt ist. 

Die separate Anbindung soll der unmittelbaren und direkten Anbindung des Gewerbe-
parks Kehrum an die B 67 n dienen und der Anforderung an eine effiziente Erschließung 
des Wirtschaftsstandortes Kalkar – Kehrum gerecht werden. 

Die Hinweise zum Schwund von Wildhühner durch die geplante Straße werden im Rah-
men des Planfeststellungsverfahrens durch eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
bearbeitet und sind nicht Gegenstand des Flächennutzungsplanes. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

27 Einwender, Schreiben vom 13.08.2012 
„[…] durch unsere beiden Nachbarn wurden meine Frau und ich darauf hingewiesen, 
dass im Flächennutzungsplan der Stadt Kalkar eine Abfahrt von der B 67 über die B 57 
hinweg ins Gewerbegebiet Kalkar-Kehrum geplant ist. Keiner von uns wurde von offizi-
eller Seite aus von dieser Planung informiert, auch nicht von einer Widerspruchsfrist bis 
zum 31. August 2012. Dies taten unsere Nachbarn. Von der Stadt Kalkar bzw. unserem 
Ortsvorsteher im Rat sind wir wegen der Informationsunterlassung mehr als enttäuscht 
und legen hiermit gegen das oben angesprochene Bauvorhaben energischen Wider-
spruch ein. 
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Wir werden jetzt schon rund um die Uhr von Straßenlärm belästigt: über uns befindet 
sich die Brücke mit der B67 und vor der Haustüre verläuft die B 57. Ich selber bin Träger 
von Hörgeräten, die ich aber tagsüber ablege, damit den jetzt schon vorhandenen Stra-
ßenlärm etwas weniger schwer zu ertragen habe. Die geplante Abfahrt würde dann noch 
zusätzlich dicht an unserer anderen Häuserfront vorbeiführen. Unser Haus läge dann, 
bedingt durch die Straßenverläufe, in einem winzigen Dreieck, vergleichbar einer großen 
Verkehrsinsel. Diese Wohnsituation ist unzumutbar, wenn nicht sogar unmenschlich. 

Sollte das Bauvorhaben wie oben beschrieben durchgeführt werden, sehen meine Frau 
und ich und gezwungen neben den nochmals betonten Widerspruch die örtliche Presse 
und die Bildzeitung davon zu informieren. 

Ferner könnten wir uns vorstellen, dass der WDR Köln mit der Sendung ‚So nicht‘ Inte-
resse an unserer Situation haben wird. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Hinweise, dass die Einwender nicht von offizieller Seite aus von der Planung sowie 
der Widerspruchsfrist informiert wurden, sind inhaltlich falsch.  

Die FNP-Neuaufstellung läuft bereits seit Ende 2009 und es wurde mehrfach über das 
Verfahren berichtet. Das formelle Verfahren wurde Ende 2011 eingeleitet. Am 
04.07.2012 hat die offizielle Bürgerinformationsveranstaltung stattgefunden, zu der alle 
Bürger eingeladen waren. Diese Veranstaltung wurde in der Presse sowie im Amtsblatt 
der Stadt bekannt gegeben. Die Beteiligungsfristen wurden ebenfalls dort genannt. Eine 
Informationsunterlassung liegt somit nicht vor. 

Der Anregung, auf die geplante Straße zu verzichten, kann nicht gefolgt werden. Da es 
sich hier um eine Bundesstraße handelt, liegt die Planungshoheit beim Bund und bedarf 
eines Planfeststellungsverfahrens. Der Flächennutzungsplan kann die Trassenführung 
nicht beeinflussen, sondern ist gezwungen die Trasse nachrichtlich zu übernehmen. Die 
Einwender haben die Möglichkeit sich im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens dies-
bzgl. zu äußern. 

Bei der geplanten parallel verlaufenden Straße zum Gewerbegebiet handelt es sich hier 
um eine Bundesstraße. Die Planungshoheit liegt beim Bund und bedarf eines Planfest-
stellungsverfahrens. Der Flächennutzungsplan kann die Trassenführung nicht beeinflus-
sen, sondern ist gehalten die Trasse nachrichtlich zu übernehmen. Bei der in Rede ste-
henden geplanten Erschließungsstraße handelt es sich um einen Entwurf des zuständi-
gen Ministeriums, der mit der Stadt Kalkar abgestimmt ist. 

Die separate Anbindung soll der unmittelbaren und direkten Anbindung des Gewerbe-
parks Kehrum an die B 67 n dienen und der Anforderung an eine effiziente Erschließung 
des Wirtschaftsstandortes Kalkar – Kehrum gerecht werden. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Appeldorn 
 
28 Einwender, Schreiben vom 12.08.2012 
„[…] Gegen die folgenden Darstellungen bestehen erhebliche Bedenken: 

Das Schützenhaus in Kalkar-Appeldorn, Mühlenberg befindet sich im rechtsgültigen Gel-
tungsbereich der Landschaftsschutzverordnung […]. Im […] [FNP-Vorentwurf] wurde 
aber im Bereich Eselsweg/Mühlenberg/Schützenhaus die Grenze der LSVO erheblich 
zugunsten des Schützenhauses verändert. 

Daraus ergeben sich folgende Fragen: 

 Wer ist der Veranlasser der erheblichen Veränderung? Die neue Fläche beträgt 
ca. 2000 qm. 

 Auf welcher rechtlichen Grundlage wurde dieser Veränderung stattgegeben und 
wenn ja, warum? 

 Wurde die zuständige Behörde davon in Kenntnis gesetzt und gibt es eine be-
gründete Genehmigung? 

 Wir erwarten eine Zurücksetzung auf die bestehenden Grenzen! 

Wenn diese ‚Maßnahme‘ im Zusammenhang mit der Darstellung einer Abwasserbesei-
tigungsanlage mit Pumpstation im oben genannten Bereich gesehen wird, bestehen er-
hebliche Bedenken! 

Begründung: 

Mit diesen Darstellungen besteht für das Schützenhaus die Möglichkeit zukünftig Ände-
rungs- und Erweiterungsmaßnahmen vorzunehmen. Daraus ergeben sich für die be-
nachbarten Anlieger erhebliche negative Auswirkungen auf die Lebensqualität und die 
Gesundheit, die über die bestehenden negativen Auswirkungen weit hinausgehen. 

Auf den diversen Schriftverkehr mit der Stadt Kalkar wird verwiesen!  

Darstellung: Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich Eselsweg/Mühlenberg/ Schüt-
zenhaus 

Bei der o.g. Darstellung ergeben sich folgende Fragen: 

 Wer ist Veranlasser der Darstellung? 

 Was soll im o.g. Bereich angeschlossen werden? 

 Sind gewerbliche oder sonstige bauliche Maßnahmen zukünftig vorgesehen? Ist 
eine Erweiterung der Druckrohrleitung vorgesehen? 

 Die Anlieger in den Außenbereichen mussten mit erheblichen Kosten biologische 
Kläranlagen errichten! Werden diese stillgelegt und wenn ja, wann? 

 Ist die Abwasserbeseitigungsanlage privat oder öffentlich? Wer zahlt die Investi-
tionen und wer die Folgekosten? 

 Gibt es ein Abwasserbeseitigungskonzept und war dieses Grundlage der Dar-
stellung? 

Wir bitten um Information über die Würdigung unserer Bedenken und über den Fort-
gang des Verfahrens. […]“ 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Hinweis, dass die Landschaftsschutzgebietsgrenze zugunsten des Schützenhauses 
verändert wurde, ist richtig. Die Fragen hinsichtlich des Veranlassers, der rechtlichen 
Grundlage und ob die zuständige Behörde davon informiert wurde, können wie folgt be-
antwortet werden: 

Der Flächennutzungsplan kann alle Planungen, die nach anderen gesetzlichen Grund-
lagen festgesetzt werden, nachrichtlich übernehmen. Im Laufe des Verfahrens wurden 
die Schutzgebietsgrenzen der Stadt von der zuständigen Behörde (Kreis Kleve) digital 
übermittelt, so dass davon auszugehen ist, dass im wirksamen Flächennutzungsplan ein 
Übertragungsfehler vorliegt. 

Die Schutzgebietsgrenze kann seitens der Stadt nicht einfach zurückgenommen wer-
den, da die Schutzgebiete per Verordnung festgesetzt wurden und für die Änderung der 
Schutzgebiete ein eigenständiges Verfahren nötig ist. Die Planungshoheit liegt in diesem 
Fall nicht bei der Stadt Kalkar. Im vorliegenden Fall ist aber der Landschaftsplan Kalkar 
kurz vor der Rechtskraft. Dieser setzt für den in Rede stehenden Bereich wieder ein 
Landschaftsschutzgebiet fest.  

Der Hinweis, dass erhebliche Bedenken bestehen, sofern die Zurücknahme des Schutz-
gebietes in Zusammenhang mit einer Abwasserbeseitigungsanlage mit Pumpstation ge-
sehen wird, wird zur Kenntnis genommen.  

Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 

Bei der Darstellung der Abwasserbeseitigungsanlage handelt es sich um ein vorhande-
nes Pumpwerk der Verbindungssammler. Grundlage der Darstellung ist das fortge-
schriebene Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Kalkar. Es handelt sich somit nicht 
um eine Planung, sondern um eine Bestandsdarstellung, die keine Investitions- und Fol-
gekosten mit sich bringt. Alle weiteren Fragen können verneint werden. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen. 

 

 

Bylerward 
 
29 Einwender, Schreiben vom 23.02.2010 
„ Eine Änderung des FNP durch die Stadt Kalkar sieht so aus: 

Die Stadt muß die Fläche in Bylerward als „Verkehrsfläche für den überörtlichen Ver-
kehr“ bezeichnen, allenfalls die Bezeichnung „Flugplatz beifügen. 

Dies führt dazu, daß die Bezirksregierung an dieser Stelle einen Flugplatz zulassen 
kann. Welcher Art dieser Flugplatz sein wird, hängt allein von dem Antrag des Aero-
Clubs an die Bezirksregierung und dann von deren Entscheidung ab, dies kann ein 
Sonderlandeplatz werden oder auch ein Segelfluggelände – die Stadt hat keinen Ein-
fluß mehr darauf. Den Antrag des Aero-Clubs werden wir so erleben, wie dieser ihn 
jetzt oder später zu gestalten oder zu ändern wünscht. 
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Dies liegt daran, daß die Bezirksregierung bei einer Flugplatzzulassung nur an die 
Ziele der Raumordnung gebunden ist – und dazu gehören nur die wichtigsten Pla-
nungsvorgaben etwa des Regionalplans, nicht aber solche geringfügigen Entscheidun-
gen, wie die Darstellung des Flächennutzungsplanes über die Art eines als Verkehrs-
fläche für den überörtlichen Verkehr zugelassenen Flugplatz oder über die auf diesem 
Flugplatz verkehrenden Flugzeuge. 

 

Selbst wenn die Stadt Kalkar die Eintragung eines „Segelfluggeländes“ in den Flächen-
nutzungsplan beschließen würde – was wir für unzulässig halten – würde dies keine 
Bindungswirkung für die Bezirksregierung ergeben. Die Stadt gibt eben durch eine Flä-
chennutzungsplan-Änderung zu erkennen, daß sie einer Verkehrsnutzung des Byler-
warder Geländes zustimmt. 

 

Die Bezirksregierung wäre frei, im Rahmen ihrer planerischen Abwägung die flugge-
setzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und die Flugzeuge zu bestimmen, die starten 
und landen dürfen. Vor allem gilt dies für die in §§ 54 ff LuftVZO aufgeführten Typen. 
Diese werden nachstehen aufgelistet. 

 

Wenn die Stadt Kalkar antragsgemäß den Flächennutzungsplan ändert, hat sie also 
mit allen fluggesetzlichen Möglichkeiten zu rechnen. Auch, wenn der Aero-Club künftig 
bei seinem Antrag auf ein Segelfluggelände bleibt, was er nicht braucht, muß die Stadt 
Kalkar gleichwohl alle nachstehend aufgeführten Flugzeugtypen hinnehmen, ohne 
diese verhindern oder modifizieren zu können. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Hinweis, dass die Stadt Kalkar mit der Darstellung einer Verkehrsfläche im Flächen-
nutzungsplan keine Möglichkeit hat, die Art der auf diesem Flugplatz zu verkehrenden 
Flugzeuge zu bestimmen, sondern dies durch die Luftfahrtbehörde erfolgt, wird zur 
Kenntnis genommen. Dies ergibt sich aus dem Luftverkehrsgesetz. 

Die Hinweise, welche Fluggeräte auf einem Segelfluggelände grundsätzlich gestattet 
sind und welche Gebäude im Außenbereich gebaut werden dürfen, werden zur Kenntnis 
genommen. 

Alle weiteren aufgeführten Hinweise, die bei der Errichtung eines Segelflugplatzes zu 
bedenken sind, werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise, dass das Gutachten zu den naturschutz- und landschaftsbezogenen 
Schutzgütern, zu dem Ergebnis kommt, dass Bylerward kein Alternativstandort zum be-
stehenden Flugplatz in Wissel ist; alle Standorte einen hohen Raumwiderstand haben 
und durch die Errichtung eines neuen Flugplatzes es sich ausschließlich um eine Prob-
lemverlagerung handelt und nicht um eine Minimierung der Konflikte, werden zur Kennt-
nis genommen und durch die Nicht-Darstellung des Segelfluggeländes beachtet. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen und durch die Nicht-Darstellung 
des Segelfluggeländes beachtet. 
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30 Einwender, Schreiben vom 27.04.2012 
„[…] Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Kalkar Antrag auf Ausweisung eines 
Fluggeländes in Kalkar-Bylerward, Flur 5, Flurstücke 5, 9, 20, 27 und 28 

Der […] beantragt, bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans die oben genann-
ten Grundstücke als Flugplatzfläche auszuweisen. 

Zur Lage der geplanten betroffenen Flächen und der geplanten Infrastruktur des Flug-
geländes verweisen wir auf die bei unserem Antrag auf Flächennutzungsplanänderung 
vom 11. Juni 2009 gemachten Angaben. 

Unser Antrag vom 27. Januar 2010 wurde seinerzeit mit der denkbar knappsten Stim-
menmehrheit abgelehnt. Diese Ablehnung beruhte unter anderem darauf, dass einige 
der Entscheider sich nicht unseren Darlegungen, sondern den Argumenten der Gegner 
unseres Vorhabens angeschlossen hatten, ohne dass die vorgebrachten Gegenargu-
mente in irgendeiner Weise belegt waren. Die wesentlichen Gegenargumente lauteten 
wie folgt: 

1. Zerstörung der Kulturlandschaft 

2. Beeinträchtigung der Fauna im Vogelschutzgebiet 

3. Unzumutbare Lärmbelästigung der Anwohner in der Nähe des Fluggeländes. 

Inzwischen liegt auch das letzte der von uns in Hinblick auf die vorgenannten Einwen-
dungen in Auftrag gegeben Gutachten vor. Die Gutachten kommen zu folgenden Ergeb-
nissen: 

1. Zu den Auswirkungen auf die Kulturlandschaft 

Wir überreichen die Stellungnahme des Rheinischen Vereins Für Denkmalpflege und 
Landschaftsschutz vom 06.10.2011. Die zentrale Aussage dieser Stellungnahme lautet, 
dass die geplante Maßnahme zwar einen störenden Eingriff darstelle, dieser sich aber 
nicht zerstörend auf historische Einzelelemente noch auf die Struktur auswirke. 

In Bezug auf den historischen Deich schließt sich der Rheinische Verein vollständig der 
Position des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege an. 

Dessen Sichtweise geht aus dem hier ebenfalls beigefügten an die Stadt Kalkar gerich-
teten Schreiben vom 21.12.2009 hervor. Daraus wird deutlich, dass der sichtbare Teil 
des Deiches ohne Zulassung eines Fluggeländes angesichts der aktuellen Nutzung über 
kurz oder lang nahezu vollständig verschwinden würde; bei Realisierung des Fluggelän-
des könnte eine weitgehendere Erhaltung erreicht werden. 

2. Zur Beeinträchtigung der Fauna im Vogelschutzgebiet 

Zu den Auswirkungen des geplanten Fluggeländes auf die Vogel-, Amphibien- und Rep-
tilienwelt wurde das Büro für Landschaftsplanung Dipl.-Ing. Böhling mit einer entspre-
chenden Untersuchung beauftragt. 

Diese Untersuchung wurde Anfang 2010 begonnen und mit der Vorlage des Endberichts 
im März 2012 abgeschlossen. Aus diesem fügen wir auszugsweise die Beschreibung 
der Aufgabenstellung sowie die Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse bei. 

Danach kommt der Gutachter zu dem Schluss, dass nicht nur keine Ausschlusskriterien 
für unser Vorhaben vorliegen, sondern in der Verlagerung der Fluggelände sogar Vor-
teile gesehen werden. 

3. Schalltechnische Untersuchung 
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Zur Feststellung, ob und inwieweit das geplante Fluggelände zu einer unzumutbaren 
Geräuschbelästigung der Umgebung führt, haben wir die Peutz Consult GmbH als an-
erkannte Fachgutachterin mit einer entsprechenden Untersuchung beauftragt. 

Nach den Zulassungsbestimmungen ist für derartige Untersuchungen eine Prognose der 
zukünftigen Entwicklung der Flugbewegungen motorgetriebener Flugzeuge vorzuneh-
men. Um auf der absolut sicheren Seite zu liegen, haben wir für das Prognosejahr 2020 
ein Motorflugaufkommen zugrunde gelegt, das etwa dem drei- bis vierfachen der aktu-
ellen Motorflugbewegungen in Emmerich entspricht; wir halten eine derartige Entwick-
lung auf dem geplanten Fluggelände auch bei Eintreten optimistischer Annahmen für 
unwahrscheinlich. 

Die Gutachterin kommt zu dem Ergebnis, dass die maßgeblichen Lärmgrenzen selbst 
bei Zugrundelegung der wohl unrealistisch hohen Motorflugbewegungen in allen Berei-
chen und Messpunkten wesentlich unterschritten werden. 

Damit ist nachgewiesen, dass eine unzumutbare Geräuschbelästigung in jedem Fall 
ausgeschlossen ist. 

Aus dem erwähnten Gutachten fügen wir die Ausführungen zur Aufgabenstellung, zu 
den verwendeten Eingangsgrößen und die Zusammenfassung bei. […] 

Für Anregungen in Bezug auf Detailregelungen (Platzierung der Flugzeughalle, ver-
kehrsmäßiger Zugang zum Gelände) sind wir […] offen. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Es wird kein Fluggelände in Bylerward dargestellt. Dies ist städtebaulich begründetes 
Ziel der Stadt Kalkar (s. Ratsbeschluss vom 26.05.2010). Der Schutz der im Norden des 
Stadtgebietes vorhandenen intakten und seltenen Kulturlandschaft ist ein öffentlicher 
Belang und hat für die Stadt Kalkar eine höhere Priorität als die Errichtung eines Segel-
fluggeländes. Der in Rede stehende Bereich soll sowohl von Freizeitnutzungen als auch 
von Windenergieanlagen und Auskiesungen freigehalten werden. Diese Nutzungen sind 
in bereits stärker zersiedelten Bereichen im Stadtgebiet unterzubringen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

31 Einwender, Schreiben vom 24.08.2012 
„[..] der Einzugsbereich der Ortsbauernschaft Grieth/Wissel erstreckt sich auch auf den 
Bereich Bylerward. Der Ortsteil Emmericher-Eyland grenzt bekanntlich unmittelbar an 
Bylerward an. Der Rat der Stadt Kalkar hat im Jahre 2010 die Änderung des bisherigen 
Flächennutzungsplanes in Bylerward von Flächen für die Landwirtschaft in Flächen für 
die Errichtung und den Betrieb eines Segelflugplatzes abgelehnt. Da damals die Vertre-
ter der Flugsportvereine Wissel und Emmerich-Rees bereits angekündigt haben, dass 
sie keinesfalls ihr Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb eines Segelflugplatzes in 
Kalkar-Bylerward endgültig aufgeben werden, ist damit zu rechnen, dass im Rahmen der 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erneut ein solcher Vorstoß erfolgen wird. 

Wir weisen deshalb bereits jetzt für unsere betroffenen Berufskollegen darauf hin, dass 
ein solcher Segelflugplatz vollkommen abgelehnt wird und bitten den Rat der Stadt 
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Kalkar, einem entsprechenden Antrag nicht nachzukommen, sondern die entsprechen-
den Flächen wie bisher als Flächen für die Landwirtschaft auszuweisen. 

Begründung: 

Die Errichtung und der Betrieb eines Segelflugplatzes in Bylerward führt zu einem er-
heblichen Eingriff in die bisher unberührte typische niederrheinische Kulturlandschaft 
und in das vorhandene Vogelschutz-gebiet. 

Abgesehen davon, dass der Betrieb eines Segelflugplatzes auch einen erheblichen Ein-
satz von motorbetriebenen Schleppflugzeugen zur Folge hat, gibt die Ausweisung eines 
Segelflugplatzgeländes der Bezirks-regierung Düsseldorf als zuständiger Genehmi-
gungsbehörde auch die rechtliche Möglichkeit, auf entsprechenden Antrag die Benut-
zung des Geländes durch selbststartende Motorsegler, Reisemotorsegler, Segelflug-
zeuge mit Hilfsmotor und Luftsportgeräte, wie Ultraleichtflugzeuge, motorisierte Hänge-
gleiter, Gleitsegel, Gleitflugzeuge usw. zu gestatten, ohne dass die Stadt Kalkar dies 
dann noch verhindern kann. Die Folgen für die tierhaltenden landwirtschaftlichen Be-
triebe und die Anwohner im Raum Kalkar wären unzumutbar. 

Ferner verstößt bereits die Errichtung und der Betrieb eines normalen Segelflugplatzes 
mit motorbetriebenen Schleppflugzeugen gegen § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes. 
Denn schon ein solches Projekt führt zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungs-
ziele bzw. des Schutzzweckes des Vogelschutzgebietes ‚Unterer Niederrhein‘ und ist 
damit grundsätzlich unzulässig. Eine Ausnahme ist nach § 34 Abs. 3 Bundesnatur-
schutzgesetz nur dann zulässig, wenn zwingende Gründe des überwiegenden öffentli-
chen Interesses seine Durchführung not-wendig machen und zumutbare Alternativen, 
den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Be-
einträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. Diese Voraussetzungen für eine Aus-
nahme sind im vorliegenden Fall bereits deshalb nicht gegeben, weil den Flugsportinte-
ressierten in erreichbarer Nähe vorhandene Flugplätze in Goch, Wesel und Borken zur 
Verfügung stehen, selbst wenn die bisherigen Flugplätze in Emmerich und Kalkar-Wissel 
aufgegeben werden müssten. 

Im Übrigen verstößt eine Verlagerung des Flugbetriebes von einem geschützten Bereich 
in einen anderen geschützten Bereich gegen die strengen Voraussetzungen der v. g. 
Ausnahmevorschrift des Bundesnaturschutzgesetzes. 

Auch die neue Regierung des Landes NRW setzt sich dafür ein, den Verlust landwirt-
schaftlicher Flächen durch nicht landwirtschaftliche Maßnahmen und daraus resultieren-
den Kompensationsmaßnahmen einzuschränken. Die Errichtung eines Segelflugplatzes 
in Kalkar-Bylerward mit den dafür notwendigen Infrastrukturmaßnahmen würde zum 
Verlust bester landwirtschaftlicher Flächen führen und widerspricht damit eindeutig auch 
den Zielen der Landesregierung. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Anregung, den Antrag des Segelflugplatzes in Bylerward abzulehnen, wird auf 
Grundlage des Ratsbeschlusses vom 26.05.2010 gefolgt. Der Schutz der im Norden des 
Stadtgebietes vorhandenen intakten und seltenen Kulturlandschaft ist ein öffentlicher 
Belang und hat für die Stadt Kalkar eine höhere Priorität als die Errichtung eines Segel-
fluggeländes. Der in Rede stehende Bereich soll sowohl von Freizeitnutzungen als auch 
von Windenergieanlagen und Auskiesungen freigehalten werden. Diese Nutzungen sind 
in bereits stärker zersiedelten Bereichen im Stadtgebiet unterzubringen. 

Der Hinweis, dass das Vorhaben dem § 34 BNatSchG widerspricht, ist nicht richtig. § 34 
Abs. 1 BNatSchG sagt, dass Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre 
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Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000 Gebietes zu überprüfen sind. 
Ein Vorhaben ist nur unzulässig, wenn erhebliche Beeinträchtigungen nachgewiesen 
werden. Ist das Vorhaben unzulässig, aufgrund erheblicher Beeinträchtigungen, gibt es 
noch Gründe und Ausnahmen, die doch zu einer Zulässigkeit des Vorhabens führen 
können (§ 34 Abs. 3 BNatSchG).  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen durch die Nicht-Darstellung des 
Segelfluggeländes beachtet. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

32 Einwender, Schreiben vom 25.08.2012 
„[…] Im Rahmen der zurzeit laufenden Öffentlichkeitsbeteiligung hinsichtlich der Neuauf-
stellung eines Flächennutzungsplanes gestatten wir uns, Ihnen Folgendes vorzutragen. 

Wir tun dies aus folgendem Grund: Der Rat der Stadt Kalkar hat am 26.5.2010 die Eröff-
nung eines Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes im Ortsteil Bylerward 
zugunsten eines Segelfluggeländes abgelehnt. Der Vorsitzende des Antragstellers hat 
damals unmittelbar nach der Ablehnung seines Projektes öffentlich erklärt, das Vorha-
ben in Bylerward weiter betreiben zu wollen. 

Wir möchten Ihnen in aller Kürze die Gründe darstellen, die für eine Beibehaltung der 
Planung sprechen, die in dem derzeitigen und auch dem jetzt veröffentlichten Entwurf 
des FNP für den Ortsteil Bylerward gilt. 

1. Schutz von Natur und Landschaft 

Bylerward gehört zu den selten gewordenen Niederungsflächen, die weitest gehend 
nicht bebaut sind. Der Gesetzgeber hat die Fläche deswegen unter besonderen Schutz 
gestellt. (Landschaftsschutzgebiet, Ramsar-Gebiet Konvention über Feuchtgebiete in-
ternationaler Bedeutung, EU-Vogelschutzgebiet usw.). Innerhalb des EU-
Vogelschutzgebietes gilt ein absolutes Bauverbot. In der Fläche befinden sich Hecken, 
Grabenbiotope und ein denkmalgeschützter Deich aus dem 17. Jahrhundert mit dazu 
gehörigen Schleusen. Weiterhin gibt es innerhalb und unmittelbar angrenzend von öf-
fentlicher Hand geförderte Feuchtbiotope. 

Erlauben Sie bitte den Hinweis, dass auch ein Segelflugplatz, der zugelassen werden 
sollte, erhebliche Belästigungen an Lärm und Bewegungsunruhe durch Motorflugzeuge 
mit sich bringt. Segelfluggelände bedeutet rechtlich Start- und Landeplatz für Segelflug-
zeuge, Motorsegler und Schleppflugzeuge mit der Option auf weitere Motorflugzeuge 
nach Antrag beim Regierungspräsidenten. Bitte, lesen Sie die beige-fügte Zusammen-
stellung hierzu, die die Bürgerinitiative, die für unser Gebiet tätig ist, 2010 hat erarbeiten 
lassen. 

Auf die Stadt Kalkar würden erhebliche Belastungen zukommen. Unter anderem: Jetzt 
vorhandene Wirtschaftswege müssten ausgebaut wer-den. Die derzeitige auf Gehöfte 
und dörfliche Gebäude ausgerichtete freiwillige Feuerwehr müsste mit Personal und Ge-
rätschaften deutlich aufgerüstet werden. 

2. Landwirtschaft 

Auch aus landwirtschaftlicher Sicht sollte eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
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nicht in Betracht kommen. Es handelt sich in Bylerward um beste Böden, die dringend 
zur Strukturverbesserung der hiesigen Betriebe gebraucht werden. Angesichts der welt-
weiten Nahrungs- und Energieknappheit und der von Bundes- und Landesregierung und 
allen Parteien immer wieder geforderten Senkung des Flächenverbrauches sollte eine 
Änderung des Flächennutzungsplanes zu Gunsten eines nicht notwendigen Flugplatzes 
vermieden werden. Ein Flugbetrieb in Bylerward würde für angrenzende rinder-, geflü-
gel- und pferdehaltende Betriebe zu Beeinträchtigungen führen, wie die Landwirte schon 
jetzt bei mehreren Vorfällen mit tieffliegenden Leichtflugzeugen, Paragleitern und Heiß-
luftballons erfahren mussten. 

Der in den letzten Jahren aufgekommene Fahrradtourismus auf den Wirtschaftswegen 
würde durch den Zubringerverkehr und den Flugbetrieb ebenfalls gestört. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Unterzeichneten wie auch alle Bewohner von Bylerward und Emmericher-Eyland 
sind der Überzeugung, dass der jetzt vorliegende Flächennutzungsplan für Bylerward 
die beste Lösung ist. Wie Ihnen bekannt ist, setzt sich ebenfalls eine Bürgerinitiative für 
die Belassung des Gebietes im augenblicklichen Zustand ein; es gehören ihr etwa 450 
Mitglieder an. 

Heute bestätigen wir der Stadt Kalkar dankbar unsere Zustimmung zu der vorliegenden 
Planung für Bylerward. 

Wir überreichen Ihnen hiermit die neuen Auflagen (jeweils Oktober 2011) der Ihnen in 
Erstauflagen schon bekannten Naturschutzgutachten der WELUGA und des Umweltbü-
ros Müller, die wir auch dem LANUV, dem Landwirtschaftsministerium und der Bezirks-
regierung zugänglich gemacht haben. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Anregung, den Antrag des Segelflugplatzes in Bylerward abzulehnen, wird auf 
Grundlage des Ratsbeschlusses vom 26.05.2010 gefolgt. Der Schutz der im Norden des 
Stadtgebietes vorhandenen intakten und seltenen Kulturlandschaft ist ein öffentlicher 
Belang und hat für die Stadt Kalkar eine höhere Priorität als die Errichtung eines Segel-
fluggeländes. Der in Rede stehende Bereich soll sowohl von Freizeitnutzungen als auch 
von Windenergieanlagen und Auskiesungen freigehalten werden. Diese Nutzungen sind 
in bereits stärker zersiedelten Bereichen im Stadtgebiet unterzubringen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen durch die Nicht-Darstellung des 
Segelfluggeländes beachtet. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

33 Einwender, Schreiben vom 25.08.2012 
„[…] Wir sind Bürger der Gemeinde Bedburg-Hau und wohnen in Grenznähe zur Stadt 
Kalkar. Wir fühlen uns durch den neuen von der Stadt Kalkar geplanten Flächennut-
zungsplan in unserer Lebensqualität durchaus berührt. Daher gestatten wir uns, Ihnen 
im Rahmen der zurzeit laufenden Öffentlichkeitsbeteiligung folgendes vorzutragen: 

Der Rat der Stadt Kalkar hat am 26.5.2010 die Eröffnung eines Verfahrens zur Änderung 
des Flächennutzungsplanes zugunsten eines Segelfluggeländes im Ortsteil Bylerward 
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abgelehnt. Der Vorsitzende des Antragstellers hat damals unmittelbar nach der Ableh-
nung seines Projektes öffentlich erklärt, sein Vorhaben in Bylerward weiter betreiben zu 
wollen. 

Wir möchten Ihnen daher auch jetzt die Gründe darstellen, die für eine Beibehaltung der 
Planung sprechen, die in dem derzeitigen und auch dem jetzt veröffentlichten Entwurf 
des FNP für den Ortsteil Bylerward gilt. 

1. Schutz von Natur und Landschaft 

Bylerward gehört zu den selten gewordenen Niederungsflächen, die weitest gehend 
nicht bebaut sind. Der Gesetzgeber hat die Fläche deswegen unter besonderen Schutz 
gestellt. (Landschaftsschutzgebiet, Ramsar-Gebiet Konvention über Feuchtgebiete in-
ternationaler Bedeutung, EU-Vogelschutzgebiet usw.). Innerhalb des EU-
Vogelschutzgebietes gilt ein absolutes Bauverbot. In der Fläche befinden sich Hecken, 
Grabenbiotope und ein denkmalgeschützter Deich aus dem 17. Jahrhundert mit dazu 
gehörigen Schleusen. Weiterhin gibt es innerhalb und unmittelbar angrenzend von öf-
fentlicher Hand geförderte Feuchtbiotope. 

Mit diesen Eigenschaften berührt Bylerward auch Huisberden und da-mit auch uns dort 
Wohnende unmittelbar. 

Erlauben Sie bitte den Hinweis, dass der seinerzeit beantragte Segelflugplatz erhebliche 
Belästigungen an Lärm und Bewegungsunruhe durch Motorflugzeuge mit sich bringt. 
Segelfluggelände bedeutet rechtlich Start- und Landeplatz für Segelflugzeuge, Motor-
segler und Schleppflugzeuge mit der Option auf weitere Motorflugzeuge nach Antrag 
beim Regierungspräsidenten. Damit wird unsere Wohnqualität sehr eingeschränkt. 

2. Landwirtschaft 

Für Huisberden gilt ebenso wie für Bylerward: 

Auch aus landwirtschaftlicher Sicht sollte eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht in Betracht kommen. 

Es handelt sich in Bylerward um beste Böden, die dringend zur Strukturverbesserung 
der hiesigen Betriebe gebraucht werden. Angesichts der weltweiten Nahrungs- und 
Energieknappheit und der von Bundes-und Landesregierung und allen Parteien immer 
wieder geforderten Senkung des Flächenverbrauches sollte eine Änderung des Flächen-
nutzungsplanes zu Gunsten eines nicht notwendigen Flugplatzes vermieden werden. 

Ein Flugbetrieb in Bylerward würde für angrenzende rinder-, geflügel- und pferdehal-
tende Betriebe dort und bei uns zu Beeinträchtigungen führen, wie die Landwirte schon 
jetzt bei mehreren Vorfällen mit tief-fliegenden Leichtflugzeugen, Paragleitern und Heiß-
luftballons erfahren mussten. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Unterzeichneten sind der Überzeugung, dass der jetzt vorliegende Flächennutzungs-
plan für Bylerward ebenso wie für Huisberden die beste Lösung ist. Wie Ihnen bekannt 
ist, setzt sich ebenfalls eine Bürgerinitiative für die Belassung des Gebietes von Byler-
ward im augenblicklichen Zustand ein; es gehören ihr etwa 450 Mitglieder an. 

Heute bestätigen wir der Stadt Kalkar dankbar unsere Zustimmung zu der vorliegenden 
Planung für Bylerward. […]“ 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Anregung, den Antrag des Segelflugplatzes in Bylerward abzulehnen, wird auf 
Grundlage des Ratsbeschlusses vom 26.05.2010 gefolgt. Der Schutz der im Norden des 
Stadtgebietes vorhandenen intakten und seltenen Kulturlandschaft ist ein öffentlicher 
Belang und hat für die Stadt Kalkar eine höhere Priorität als die Errichtung eines Segel-
fluggeländes. Der in Rede stehende Bereich soll sowohl von Freizeitnutzungen als auch 
von Windenergieanlagen und Auskiesungen freigehalten werden. Diese Nutzungen sind 
in bereits stärker zersiedelten Bereichen im Stadtgebiet unterzubringen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen durch die Nicht-Darstellung des 
Segelfluggeländes beachtet. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 

34 Einwender, Schreiben vom 27.08.2012 
„[…] die Vorsitzenden unserer beiden Ortsbauernschaften Grieth/Wissel und Emmeri-
cher-Eyland […] haben uns in der o. g. Angelegenheit das an Sie gerichtete Schreiben 
vom 24.08.2012 zur Kenntnisnahme übergeben. 

Wir machen die dort angeführten Bedenken in vollem Umfang zum Gegenstand auch 
unserer Bedenken und Anregungen. Wir beantragen ebenfalls, bei der Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes die gesamten betroffenen Flächen wie bisher als Flächen 
für die Landwirtschaft auszuweisen. […]“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Es wird kein Fluggelände in Bylerward dargestellt. Dies ist städtebaulich begründetes 
Ziel der Stadt Kalkar (s. Ratsbeschluss vom 26.05.2010). Der Schutz der im Norden des 
Stadtgebietes vorhandenen intakten und seltenen Kulturlandschaft ist ein öffentlicher 
Belang und hat für die Stadt Kalkar eine höhere Priorität als die Errichtung eines Segel-
fluggeländes. Der in Rede stehende Bereich soll sowohl von Freizeitnutzungen als auch 
von Windenergieanlagen und Auskiesungen freigehalten werden. Diese Nutzungen sind 
in bereits stärker zersiedelten Bereichen im Stadtgebiet unterzubringen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

 

 
Neulouisendorf 
 
35 Einwender, Schreiben vom 02.03.2012 
„[…] hiermit möchte ich […] den Rat der Stadt Kalkar darum bitten, die Sondernutzungs-
fläche des Modellflugplatzes aufzuheben. Wie Ihnen bereits bekannt ist, habe ich den 
Modellflugplatz zum 31.12.2011 gekündigt und somit kann das Sondernutzungsrecht 
rückgängig gemacht werden. […]“ 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Sondernutzungsfläche des Modellflugplatzes wurde zum 31.12.2011 gekündigt. Es 
wurde eine Alternativfläche östlich der Sießstraße dargestellt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wurde bereits zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 
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Auswertung der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
 
A.3  
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 4 Abs. 2 BauGB vom 13.01.2012 bis zum 02.03.2012 
 
Behördliche Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise aus der Behördenbeteili-
gung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
 

Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

1 Unitiymedia Kassel 01.03.2018 
 
 
Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der Behördenbeteili-
gung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
 

Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

1 Bezirksregierung Düsseldorf  Düsseldorf 02.03.3018 
2 Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr  

Bonn 09.02.2018 
23.02.2018 

3 Amprion Dortmund 21.02.2018 
22.02.2018 

4 Abwasserbehandlungsverband 
Kalkar-Rees 

Kalkar 14.02.2018 

5 Bezirksregierung Arnsberg, 
Bergbau und Energie 

Dortmund 06.03.2018 

6 Straßen NRW Wesel 27.02.2018 
7 Stadtwerke Kalkar  Kalkar 22.03 .2018 
8 Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigung 
Düsseldorf  02.02.2018 

27.02.2018 
9 Niederrheinische IHK Duisburg 01.03.2018 
10 Handwerkskammer Düsseldorf 16.03.2018 
11 Geologischer Dienst  Krefeld 02.03.2018 
12 Deichverband Xanten-Kleve  Kleve  15.02.2018 
13 Deutsche Bahn AG  Kleve  08.02.2018 
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Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

14 LVR-Dezernat Kultur und Land-
schaftliche Kuturpflege 

Köln 22.03.2018 

15 LVR-Amt für Denkmalpflege  Pulheim 23.03.2018 
16 LVR-Amt für Bodendenkmal-

pflege  
Bonn  22.05.2018 

17 Landesbetrieb Wald und Holz  Wesel 29.03.2018 
18 Kreis Kleve  Kleve 28.03.2018 
19 Zentralredantur Kalkar 22.03.2018 
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1 Bezirksregierung Düsseldorf, Schreiben vom 20.03.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Sowohl das LVR-Amt für Denkmalpflege als auch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 
wurden im Verfahren beteiligt. 
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Die Begründung wird hinsichtlich der Anforderungen an die Risikogebiete angepasst. 
Die aktuellen Überschwemmungsgebiete werden im Plan übernommen. In der Legende 
ist diesbzgl. aber keine Anpassung erforderlich. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise der einzelnen Fachämter werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Der Anregung wird gefolgt. 
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2 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr, Schreiben vom 09.02.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Flächennutzungsplan stellt ausschließlich Flächen und keine baulichen Anlagen dar. 
Eine Höhenfestsetzung erfolgt erst im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Ver-
änderungen am Verlauf der Militärstraßen werden nicht vorgenommen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei Bedarf beachtet. 
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3 Amprion, Schreiben vom 20.02.2018 und 22.02.2018 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Genehmigung der 
Windkraftanlagen beachtet.  
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4 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees, Schreiben vom 14.02.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Zum Zeitpunkt des Beschlusses zur Offenlage lagen diese Informationen noch nicht vor 
und konnten nicht berücksichtigt werden. Da die Errichtung der genehmigten Anlagen 
nicht abhängig ist vom Flächennutzungsplan und dieser nach fast 10 jähriger Bebarbei-
tungszeit zunächst zur Genehmigung gebracht werden soll, besteht die Möglichkeit die 
angeregten Flächen durch eine spätere FNP-Änderung darzustellen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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5 Bezirksregierung Arnsberg, Bergbau und Energie, Schreiben vom 06.03.2018 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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6 Straßen NRW, Schreiben vom 27.02.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Bei der geplanten parallel verlaufenden Straße zum Gewerbegebiet handelt es sich hier 
um eine Bundesstraße. Die Planungshoheit liegt beim Bund und bedarf eines Planfest-
stellungsverfahrens. Der Flächennutzungsplan kann die Trassenführung nicht beeinflus-
sen, sondern ist gehalten die Trasse nachrichtlich zu übernehmen. Bei der in Rede ste-
henden geplanten Erschließungsstraße handelt es sich um einen Entwurf des zuständi-
gen Ministeriums, der mit der Stadt Kalkar abgestimmt ist. 

Der redaktionelle Hinweis zum Handwerkerhof wird angepasst. Außerdem wird in die 
Begründung ein Hinweis aufgenommen, für anbaurechtliche Verbots- und Beschrän-
kungszonen.  

Die Hinweise zur Thema Windkonzentrationszonen werden zur Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Anregungen wird gefolgt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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7 Stadtwerke Kalkar, Schreiben vom 22.03.2018 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zu gg. Zeit beachtet.  
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8 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst,  
Schreiben vom 02.02.2018 und 27.20.2018 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im nächsten Verfahren beachtet.  

Der Anregung wird gefolgt.  
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9 Niederrheinische IHK, Schreiben vom 01.08.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Bereits heute muss der holzverarbeitende Betrieb in Wissel auf die vorhandene benach-
barte Wohnnutzung Rücksicht nehmen. Eine Erweiterung der bestehenden Wohnbebau-
ung würde hier immissionsrechtlich nichts ändern. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung wurden seitens des Betriebes keine Erweiterungsabsichten geäußert. Sollte dies 
langfristig das Ziel sein, ist z.B. eine Auslagerung ins südlich gelegene Gewerbegebiet 
Wissel möglich. Der Betrieb sowie die Nachbarschaft werden künftig als Wohnbaufläche 
im Flächennutzungsplan dargestellt. Der Betrieb genießt jedoch an diesem Standort wei-
terhin Bestandsschutz. 

Der Hinweis des Einwenders bzgl. der Immissionskonflikte im Bereich Altkalkar Birken-
allee und Vossegattweg sind richtig. Allerdings wurden die Nutzungsumfänge des Be-
triebes bis heute bereits deutlich reduziert. Die Flächenentwicklung an diesem Standort 
ist langfristig zu sehen. 

Der Hinweis des Einwenders bzgl. der Immissionskonflikte in Kehrum (Uedemer Straße 
/ St. Hubertusstraße) ist zutreffend. Die Fläche Uedemer Straße wird im weiteren Ver-
fahren nicht mehr weiter betrachtet. Die Fläche St. Hubertus-Straße wird beibehalten. In 
der verbindlichen Bauleitplanung ist ggf. durch Gutachten und einschränkende Festset-
zungen die Immissionsproblematik zu klären.  

Die im Regionalplan dargestellten Agrabungsflächen sind Ziele der Regionalplanung 
und werden seitens der Stadt Kalkar anerkannt. Im Flächennutzungsplan erfolgt jedoch 
nur eine bedarfsgerechte Übernahme. Es werden derzeit vorhandene und genehmigte 
Abgrabungsbereiche nachrichtlich und beantragte Sondierungsbereiche als vermerkt 
übernomen. Eine weitere Darstellung von Agrabungsfächen würde den Zielen der Regi-
onal- und Landesplanung widersprechen und der Flächennutzungsplan wäre nicht ge-
nehmigungsfähig. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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10 Handwerkskammer Düsseldorf, Schreiben vom 16.03.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Bei der in der Begründung auf S. 65 genannten Aussage geht es um die Aussiedlung 
von Betrieben, die aufgrund ihrer Entwicklung nicht mehr mischgebietsverträglich waren. 
Dennoch wird die Aussage in der Begründung dahingehend etwas abgeschwächt, dass 
künftig keine neuen Gemischten Bauflächen mehr dargestellt werden, sondern nur der 
Bestand neu sortiert wird und nicht mischgebietsverträgliche Handwerksbetriebe lang-
fristig in ein Gewerbegebiet umgesiedelt werden sollten.  

Bereits heute muss der holzverarbeitende Betrieb in Wissel auf die vorhandene benach-
barte Wohnnutzung Rücksicht nehmen. Eine Erweiterung der bestehenden Wohnbebau-
ung würde hier immissionsrechtlich nichts ändern. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung wurden seitens des Betriebes keine Erweiterungsabsichten geäußert. Sollte dies 
langfristig das Ziel sein, ist z.B. eine Auslagerung in südlich gelegene Gewerbegebiet 
Wissel möglich. Der Betrieb sowie die Nachbarschaft werden künftig als Wohnbaufläche 
im Flächennutzungsplan dargestellt. Der Betrieb genießt jedoch an diesem Standort wei-
terhin Bestandsschutz. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung beachtet. 
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11 Geologischer Dienst NRW, Schreiben vom 02.03.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Anregung bgzl. der Kompensationsmaßnahmen (Boden) zu den Abgrabungsflächen 
ist nicht Thema des Umweltberichtes zum Flächennutzungsplan, da diese Flächen nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften (nicht BauGB) entwickelt und genehmigt werden. Im 
Flächennutzungsplan werden sie nur nachrichtlich dargestellt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung zum Thema Bodenschutz wird auf Ebene des Flächennutzungsplanes 
nicht gefolgt. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise zur Erdbebengefährdung in Neulouisendorf werden zur Kenntnis genom-
men und im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung beachtet. 
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12 Deichverband Xanten-Kleve, Schreiben vom 15.02.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Hinweise zum Abstand von baulichen Anlagen an Gewässern werden zur Kenntnis 
genommen und in der Begründung ergänzt, dass gemäß Satzung des Deichverbandes 
10 m Abstand einzuhalten sind. 

Der Verlauf der Banndeichlinie ist Bestandteil der Deutschen Grundkarte (DGK 5) und 
keine Darstellung des Flächennutzungsplanes. Die DGK 5 wird nicht mehr fortgeschrie-
ben. Künftig wird die Allgemeine Basiskarte (ABK) Grundlage sein und die aktuellen Ge-
gebenheiten übernommen werden.  

Das aktuelle Überschwemmungsbereich HQ 100 ist bereits rechtskräftig und wird in den 
FNP übernommen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Ergänzung in der Begründung 
beachtet. 

Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
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13 Deutsche Bahn AG , Schreiben vom 08.02.2018 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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14 LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege,  
Schreiben vom 22.03.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Inhalte der Stellungnahme des Amtes für Denkmalpflege werden bei der Abwägung 
der Stellungname des tes für Denkmalpflege mit berücksichtigt. Die Hinweise auf die 
Inhalte der Stellungnahme werden hier zur Kenntnis genommen. 

Das Verfahren des Flächennutzungsplanes läuft bereits seit 2009 und soll in diesem 
Jahr abgeschlossen werden. Da somit kein weiterer Verfahrensschritt durchgeführt wird, 
erfolgt keine Anwendung des neuen UVPG. Das Thema historische Kulturlandschaft 
wird allerdings im Umweltbericht grundsätzlich ergänzt (vgl. Umweltbericht, S. 25), auf 
Grundlage des Fachbeitrages zum Regionalplan. 

Das Thema der Windkonzentrationszonen wurde bereits im Rahmen der 57. FNP-
Änderung abschließend abgearbeitet und seitens der Regionalplanungsbehörde geneh-
migt. Genannte Konfliktpunkte aus kulturlandschaftlicher Sicht werden auch gesehen. 
Die kulturlandschaftlichen Qualitäten sind abzuwägen mit Klimaschutz und Energie-
wende, die schlussendlich auch dem Kulturraum dienen. 

Der Deich als historische Ortsgrenze mit Übergang zum Freiraum in Wissel soll auch 
weiterhin erhalten werden.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Den Anregungen wird teilweise gefolgt werden. 
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15 LVR- Amt für Denkmalpflege im Rheinland,  
Schreiben vom 23.03.2018 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

152 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

153 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

154 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

155 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

156 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

157 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

158 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

159 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

160 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

161 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

162 
 

 
  



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

163 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Das Denkmalschutzgesetz wird bei den gesetzlichen Grundlagen unter Pkt. 1.6 der Be-
gründung ergänzt. 

Für den Flächennutzungsplan ist es nicht von Bedeutung über die vergangene Entwick-
lung in allen Bereichen zu referieren, sondern es ist erforderlich zu begründen, warum 
bestimmte Flächen wie dargestellt sind. Viel wichtiger ist die künftige Zielsetzung der 
Stadt Kalkar, die natürlich selbstverständlich in Teilen auch aus der geschichtlichen Ent-
wicklung, aber vielmehr aufgrund der momentanen und künftig zu erwartenden Rahmen-
bedingungen abgeleitet wird. Eine Ergänzung eines umfassenden geschichtlichen Kapi-
tels erfolgt nicht. 

Bei der Bundesstraße B 67n handlet es sich eine nachrichtliche Übernahme im Flächen-
nutzungsplan, da die Straße durch ein Planfeststellungsverfahren rechtlich gesichert 
wird. Folglich ist sie auch nicht Bestandteil des Umweltberichtes. Planungshoheit hat 
hier der Bund. 

Gemäß der Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf (22.08.2017) wurde das 
Thema „Kulturlandschaft“ gem. dem genannten Fachbeitrag im Umweltbericht entspre-
chend aufgegriffen, insbesondere im Zusammenhang mit der Darstellung der Konzent-
rationszonen für die Windenergienutzung. 

Darüber hinaus sind die Aussagen zu den im Stadtgebiet grundsätzlich befindlichen Kul-
turlandschaftsbereichen gem. dem „Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Regional-
plan Düsseldorf – Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung“ ergänzt, d.h. im Umweltbe-
richt namentlich erwähnt und vollständig aufgelistet worden. Eine abschließende Bewer-
tung etwaiger Auswirkungen ist auf der vorliegenden Ebene der vorbereitenden Bauleit-
planung in Unkenntnis der tatsächlichen, späteren Bauweise nicht möglich und daher 
nachgelagerten Verfahren vorbehalten. Nach aktuellem Kenntnisstand kann jedoch da-
von ausgegangen werden, dass etwaige relevante erhebliche Beeinträchtigungen von 
historischen Kulturlandschaftsbereichen unter Berücksichtigung einer an die Umstände 
angepassten Bauweisen vermieden werden können. 

Zur Vermeidung von Verwechselungen der beiden Fachbeiträge – zum Regionalplan 
und zur Landesplanung – wurde die Zitierweise im Umweltbericht nunmehr entspre-
chend korrigiert.  

Auf eine Darstellung der zahlreichen Kulturlandschaftsbereiche im Flächennutzungsplan 
wird aufgrund der Übersichtlichkeit der Plandarstellung verzichtet. Eine entsprechende 
kartographische Abgrenzung kann der o.g. Veröffentlichung entnommen werden und ist 
- auch für Zwecke der Abwägung – bereits frei zugänglich. 

Das Thema der Windkonzentrationszonen wurde bereits im Rahmen der 57. FNP-
Änderung abschließend abgearbeitet und seitens der Regionalplanungsbehörde geneh-
migt. Genannte Konfliktpunkte aus kulturlandschaftlicher Sicht werden auch gesehen. 
Die kulturlandschaftlichen Qualitäten sind abzuwägen mit Klimaschutz und Energie-
wende, die schlussendlich auch dem Kulturraum dienen. 

Die Hinweise auf außerhalb der Wohnbaufläche / gemischten Baufläche befindliche u.U. 
denkmalgeschützte Gebäude werden im Umweltbericht ergänzt. Eine abschließende 
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Bewertung etwaiger denkmalpflegerischer Belange ist jedoch der verbindlichen Bauleit-
planung vorbehalten, wenn eine Beurteilung aufgrund der dann vorliegenden Detail-
schärfe der Planung absehbar ist.  

Die Lage der Gemeinbedarfsfläche „Bauhof“ im Denkmalbereich Kalkar-Ortskern sowie 
der als Denkmal erkannte Fingerhutshof westlich des Sondergebietes „Seeaffine Nut-
zungen (SO9) werden im Umweltbericht berücksichtigt. Eine abschließende Auswir-
kungsprognose ist jedoch in Unkenntnis möglicher späterer Baukörper auf der vorliegen-
den Flächennutzungsplanebene nicht möglich.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 

 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

165 
 

16 LVR- Amt für Denkmalpflege im Rheinland,  
Schreiben vom 22.05.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Fläche Micheldick wird im Flächennutzungsplan nicht mehr dargestellt, so dass die 
Anregung nicht mehr relevant ist. 

Der Belang des Denkmalschutzes ist ein abwägungsbeachtlicher Belang, der in die Ab-
wägung einzustellen ist. Ein festgesetztes Bodendenkmal schließt somit nicht von vorn-
herein eine städtebauliche Nutzung der in Rede stehenden Flächen aus. Die Unter-
schutzstellung kann jedoch nur hinten angestellt werden, wenn es andere gewichtigere 
städtebauliche Gründe gibt. Eine abschließende Bewertung des archäologischen Kultur-
gutes ist auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht möglich. Es wäre jedoch 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Voraussetzung, dass ggf. geeignete ar-
chäologische Untersuchungen durchgeführt werden, um die Auswirkungen auf das Bo-
dendenkmal so gering wie möglich zu halten bzw. eine Bebauungslösung im Detail zu 
finden, die sowohl das berechtigte Interesse am Kulturgüterschutz als auch dem Inte-
resse an einem kompakten, dem demographischen Wandel angepassten Standortent-
wicklung gerecht wird. 

Abwägungsbeachtlich i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind nur die nach Landesrecht un-
terschutzgestellten Bodendenkmäler. Eine Ausnahme bildet § 11 DSchG NRW, wonach 
die Sicherung von Bodendenkmälern bei der Bauleitplanung zu beachten ist. Sicherung 
bedeutet in diesem Sinne, dass von Planungen Abstand zu nehmen ist, deren Umset-
zung den Untergang des Bodendenkmals zur Folge haben kann. 

Letztlich ist abzuwägen zwischen den Belangen, die für die Planung sprechen und jenen, 
die gegen die Planung sprechen. Es ist die Frage zu stellen, inwieweit die Planung die 
Belange des Denkmalschutzes mit welchem Gewicht berührt. 

Eine archäologische Prospektion auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung er-
scheint verfrüht.  

Von der räumlichen Ausdehnung der Fundstellen, so sie denn tatsächlich von kulturhis-
torischem Belang sind, ist nicht zu erwarten, dass auch bei Funden die Bauvorhaben 
nicht mehr zu realisieren wäre, so dass die Planung zumindest in Teilen immer noch 
sinnvoll umsetzbar und damit auch erforderlich ist. Wahrscheinlicher ist, dass lediglich 
eine zeitliche Verzögerung eintritt, um Funde zu bergen. Ein Verhaltenshinweis beim 
Fund von Bodendenkmälern wird in den Flächennutzungsplan aufgenommen, er kann 
auch in die nachfolgenden Genehmigungsverfahren einfließen. 

Fraglich ist darüber hinaus, ob die Stadt Kalkar eine Ermittlungspflicht hinsichtlich denk-
malpflegerischer Belange trifft. Die Belange des Denkmalschutzes können beim Auffin-
den von Bodendenkmälern bei den Bauarbeiten noch ausreichend gewahrt werden, eine 
Sondierung des Geländes erscheint in Anbetracht der zeitlichen Verzögerung mit dem 
wirtschaftlichen Schaden (Vorfinanzierung durch die Gemeinde) mit den entstehenden 
Kosten unverhältnismäßig.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im nachgelagerten Verfahren beach-
tet. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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17 Landesbetrieb Wald und Holz NRW,  
Schreiben vom 29.03.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Flächennutzungsplan hat gemäß § 5 Abs. 4 BauGB Waldflächen nachrichtlich zu 
übernehmen, soweit Wald besondere Funktionen nach dem Bundeswaldgesetz i.V.m. 
dem Landesforstgesetz einnimmt. Die sonstigen Waldflächen sind weiterhin eine städ-
tebaulich motivierte Darstellung aus dem Katalog des § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB und keine 
nachrichtliche Übernahme. Die Stadt Kalkar kann aufgrund ihrer Planungshoheit (§ 2 
Abs. 1 BauGB) Darstellungen vornehmen, die im Rahmen der Bauleitplanung zur Ver-
wirklichung des städtebaulichen Konzeptes erforderlich sind. Die Stadt nutzt hier ihr Dar-
stellungsprivileg gemäß § 5 BauGB.  

Der Flächennutzungsplan ersetzt kein Waldkataster. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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18 Kreis Kleve, Schreiben vom 28.03.2018 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

174 
 

 
  



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

175 
 

Untere Naturschutzbehörde: 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Aussagen zum Gewerbepark West in Bezug auf die ökolgische Einschätzung wer-
den entsprechend angepasst.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

Untere Bodenschutzbehörde: 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Bei der Darstellung der Altlasten lag wie angesprochen ein zeichnerischer Fehler vor. 
Sie waren Richtung Westen verschoben. 

Die Altlasten (Verdachtsflächen) werden im weiteren Verfahren nicht mehr im Anhang 
aufgelistet. Es erfolgt lediglich ein Hinweis in der Begründung, dass bei konkreten Bau-
vorhaben bzgl. der Altlastensituation Informationen bei der Unteren Bodenschutzbe-
hörde einzuholen sind. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

 

Untere Immissionsschutzbehörde: 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Bundeswehr wurde im Flächennutzungsplan-Verfahren beteiligt und hat bzgl. der 
Konzentratinoszone in Neulouisendorf keine Aussage gemacht. Leider liegen keine In-
formationen zu den abgelehnten Anlagen vor. Es ist davon auszugehen, dass 180 bis 
200 m hohe Anlagen beantragt wurden. Denkbar sind in diesen Zonen aber weiterhin 
kleinere Anlagen, so dass die Windkonzentrationszone in Neulouisendorf weiterhin dar-
gestellt bleibt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird zu ggb. Zeit gefolgt. 
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19 Zentralrendantur Kalkar, Schreiben vom 22.03.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Darstellung weiterer neuer Bauflächen im Flächennutzungsplan kann aufgrund feh-
lenden Bedarfs nicht gefolgt werden. 

Die angesprochenen redaktionellen Korrekturen werden in die Begründung eingearbei-
tet. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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B.4 
Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 05.02.2018 bis einschließlich 23.03.2018 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung sind 
der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Nr. des Einwenders Ort Datum 
1. Einwender Hönnepel 20.03.2018 
2. Einwender Hönnepel 21.03.2018 
3. Einwender Duisburg 19.03.2018 
4. Einwender Wissel 14.03.2018 

 
 
1 Einwender, Schreiben vom 20.03.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die im Regionalplan dargestellten Agrabungsflächen sind Ziele der Regionalplanung 
und werden seitens der Stadt Kalkar anerkannt. Im Flächennutzungsplan erfolgt jedoch 
nur eine bedarfsgerechte Übernahme. Es werden derzeit vorhandene und genehmigte 
Abgrabungsbereiche nachrichtlich und beantragte Sondierungsbereiche als vermerkt 
übernomen. Der akutell rechtkräftig gewordene Regionalplan stellt östlich der Wayschen 
Straße keinen Sondierungsbereich dar. Die Darstellung von Agrabungsfächen in diesem 
Bereich würde somit den Zielen der Regional- und Landesplanung widersprechen und 
der Flächennutzungsplan wäre nicht genehmigungsfähig. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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2 Einwender, Schreiben vom 21.03.2018 (Büro für Landschaftsplanung) 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die im Regionalplan dargestellten Agrabungsflächen sind Ziele der Regionalplanung 
und werden seitens der Stadt Kalkar anerkannt. Im Flächennutzungsplan erfolgt jedoch 
nur eine bedarfsgerechte Übernahme. Es werden derzeit vorhandene und genehmigte 
Abgrabungsbereiche nachrichtlich und beantragte Sondierungsbereiche als vermerkt 
übernomen. Der akutell rechtkräftig gewordene Regionalplan stellt die Optionsfläche I 
nicht dar. Die Darstellung von Agrabungsfächen in diesem Bereich würde somit den Zie-
len der Regional- und Landesplanung widersprechen und der Flächennutzungsplan 
wäre nicht genehmigungsfähig. 

Bzgl. der genehmigten, aber nicht verfügbaren Fläche, wird ein Hinweis in die Begrün-
dung aufgenommen.  

Die Anpassung der Wasserflächen erfolgt zum jetzigen Zeitpunkt nicht, da dies eine er-
neute öffentliche Auslegung erfordern würde und derzeit eine Neuausrichtung des Ab-
grabungsstandortes erfolgt. Deshalb wird zunächst bis zur Vorlage eines Gesamtkon-
zeptes gewartet und dann die Änderungen allesamt in einer FNP-Änderung eingearbei-
tet. 

Die angesprochene Ausgleichsfläche wird nicht zurückgenommen, da es sich hier um 
eine festgesetzte Ausgleichsfläche handelt, für dessen Rücknahme eine Bebauungs-
plan-Änderung erforderlich würde. 

Die Entwicklung eines Sondergebietes Solarforschung wurde seitens der Stadt Kalkar 
durch die Darstellung im Flächenutzungsplan im frühzeitigen Verfahren unterstützt. So-
wohl der GEP99 als auch der neue Regionalplan Düsseldorf stellen in dem im Rede 
stehenden Bereich jedoch keinen Siedlungsbereich dar. Außerderm hat die Regional-
planungsbehörde im Rahmen der landesplanerischen Anfrage mehr Bedenken gegen 
diese Fläche geäußert, so dass der Flächennutzungsplan mit Darstellung eines Sonder-
gebietes Solarforschung nicht genehmigungsfähig wäre. 

Die Darstellung der Konzentrationsflächen zur Windenergienutzung wird, so wie im Rah-
men der 57. FNP-Änderung dargestellt, beibehalten. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
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3 Einwender, Schreiben vom 20.03.2018  
(vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie) 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

185 
 

 



Stadt Kalkar  Flächennutzungsplan- Neuaufstellung – Auswertung der Anregungen 

186 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die im Regionalplan dargestellten Agrabungsflächen sind Ziele der Regionalplanung 
und werden seitens der Stadt Kalkar anerkannt. Im Flächennutzungsplan erfolgt jedoch 
nur eine bedarfsgerechte Übernahme. Es werden derzeit vorhandene und genehmigte 
Abgrabungsbereiche nachrichtlich und beantragte Sondierungsbereiche als vermerkt 
übernomen. Eine weitere Darstellung von Agrabungsfächen würde den Zielen der Regi-
onal- und Landesplanung widersprechen und der Flächennutzungsplan wäre nicht ge-
nehmigungsfähig. 

Die Darstellung der Konzentrationsflächen zur Windenergienutzung wird so wie im Rah-
men der 57. FNP-Änderung dargestellt beibehalten. Die in Rede stehenden Windkon-
zentrationszone ist Bestandteil der Tabuflächenanalyse der 57. FNP-Änderung. Diese 
wurde aber nicht in den Flächennutzungsplan übernommen. 

Die Entwicklung eines Sondergebietes Solarforschung wurde seitens der Stadt Kalkar 
durch die Darstellung im Flächenutzungsplan im frühzeitigen Verfahren unterstützt. So-
wohl der GEP99 als auch der neue Regionalplan Düsseldorf stellen in dem im Rede 
stehenden Bereich jedoch keinen Siedlungsbereich dar. Außerderm hat die Regional-
planungsbehörde im Rahmen der landesplanerischen Anfrage mehr Bedenken gegen 
diese Fläche geäußert, so dass der Flächennutzungsplan mit Darstellung eines Sonder-
gebietes Solarforschung nicht genehmigungsfähig wäre. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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4 Einwender, Schreiben vom 14.03.2018 (Büro für Landschaftsplanung Böhling) 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die im Regionalplan dargestellten Agrabungsflächen sind Ziele der Regionalplanung 
und werden seitens der Stadt Kalkar anerkannt. Im Flächennutzungsplan erfolgt jedoch 
nur eine bedarfsgerechte Übernahme. Es werden derzeit vorhandene und genehmigte 
Abgrabungsbereiche nachrichtlich und beantragte Sondierungsbereiche als vermerkt 
übernomen. Der aktuell rechtkräftig gewordene Regionalplan stellt die Optionsflächen I 
und II nicht dar. Die Darstellung von Agrabungsfächen in diesem Bereich würde somit 
den Zielen der Regional- und Landesplanung widersprechen und der Flächennutzungs-
plan wäre nicht genehmigungsfähig. 

Die Darstellung der Konzentrationsflächen zur Windenergienutzung wird so wie im Rah-
men der 57. FNP-Änderung dargestellt beibehalten. Es werden keine weiteren Flächen 
hinzukommen. Da durch die Darstellung von Windkonzentrationszonen im Stadtgebiet 
eine Ausschlusswirkung erzeugt wird, ist davon auszugehen, dass an dem in Rede ste-
henden Standort auch keine Windkraftanlagen errichtet werden. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 




